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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Die Diskussionen um das Milizsystem wurden Anfang 2016 durch eine Ankündigung von
Christoph Blocher, eine Initiative zur Abschaffung des Berufsparlaments lancieren zu
wollen, neu entfacht. Massnahmen gegen die «Classe politique» hätten im Parlament
keine Chance, deshalb wolle er ein Volksbegehren lancieren, mit dem die Bezüge der
Parlamentsmitglieder gekürzt werden sollten. Ein Pauschalsalär – Blocher forderte CHF
50'000 – solle die verschiedenen Vergütungen zwischen CHF 120'000 und 150'000
ersetzen. Die Forderung, die Blocher bereits kurz nach seinem Rücktritt aus dem
Nationalrat gestellt hatte, wolle er als Privatmann realisieren. 
In den Medien wurden Parlamentsmitglieder zum Vorschlag befragt: Während Roland
Büchel (svp, SG) die Idee unterstützte und darauf hinwies, dass im Parlament Leute
sitzen müssten, die daneben arbeiten und «im realen Leben verankert sind», gab
Sebastian Frehner (svp, BS) zu bedenken, dass mit der Lohnsenkung auch der
Arbeitsaufwand gesenkt werden müsste. Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL)
hingegen hielt in Anbetracht von Aufwand und Ertrag die momentane Entschädigung für
angemessen und Beat Jans (sp, BS) warnte, dass er mit weniger Entschädigung und
weniger Zeit eine Vorlage wohl nicht mehr genau prüfen könne. Im Gegensatz zu Peter
Keller (svp, NW), der vor immer mehr «verkappten Berufspolitikern» warnte, die durch
Annahme von Mandaten nicht nur den Milizgedanken untergruben, sondern sich
dadurch auch abhängig machten, hielt Jacqueline Badran (sp, ZH) eine genügende
Entschädigung von Parlamentsmitgliedern für die eigentliche Bedingung politischer
Unabhängigkeit. Ansonsten müsste man sich entweder in den Sold der Wirtschaft
begeben oder sonst könnten sich nur noch Reiche wählen lassen. 
Die Medien zitierten zudem verschiedene Studien, die zeigten, dass das Milizparlament
«längst ein Mythos» sei, da es aufgrund der Komplexität der Geschäfte kaum mehr
möglich sei, nebenamtlich Politikerin oder Politiker zu sein. Es wurde auch darauf
hingewiesen, dass die Schweiz im internationalen Vergleich ein sehr kostengünstiges
Parlament habe. Eine neue, Ende 2016 erschienene Studie aus Lausanne (Pilotti 2017)
zeigte, dass im Zeitraum von 1910 bis 2016 sowohl eine Professionalisierung des
Parlaments als auch eine zunehmende Demokratisierung der Rekrutierung der
Mitglieder im Sinne einer Öffnung für neue soziale Schichten stattgefunden hat.
Diskutiert wurde auch die gesellschaftliche Unterstützung der Milizidee: Das
Milizsystem sei auch deshalb unter Druck, weil es zwar überall gelobt werde, aber die
Milizarbeit vor allem auch auf lokaler Ebene kaum honoriert werde. Immer weniger
Menschen seien bereit, politische Freiwilligenarbeit zu übernehmen. Dies werde zudem
von den meisten Arbeitgebern auch nicht sonderlich unterstützt. Gefordert wurden
etwa flexible Arbeitszeiten oder die Möglichkeit für Home-Office. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Kommunale Wahlen

Die Ausgangslage für die Stadtratswahlen 2018 in Zürich präsentierte sich überaus
spannend: Nachdem Andres Türler (ZH, fdp) und Gerold Lauber (ZH, cvp) ihren Verzicht
auf eine erneute Kandidatur für den Stadtrat erklärt hatten, waren in Zürich zwei der
neun Stadtratssitze neu zu besetzen. Kandidatinnen und Kandidaten für diese Sitze gab
es zuhauf: Neben den sieben Bisherigen Corinne Mauch (ZH, sp), Claudia Nielsen (ZH,
sp), André Odermatt (ZH, sp), Raphael Golta (ZH, sp), Daniel Leupi (ZH, gps), Richard
Wolff (ZH, al) und Filippo Leutenegger (ZH, fdp) gab es 11 weitere Kandidaturen: Karin
Rykart von den Grünen wurde innert kürzester Zeit als realistische Nachfolgerin des
zurücktretenden Gerold Lauber gewertet, da sie neben ihrer Partei auch von SP und AL
unterstützt wurde. Das bürgerliche «Top 5»-Bündnis umfasste neben dem Bisherigen
Leutenegger als «Zugpferd» (Tages-Anzeiger), der auch für das Stadtpräsidium
kandidierte, Michael Baumer von der FDP, Susanne Brunner und Roger Bartholdi von
der SVP sowie Markus Hungerbühler von der CVP. Als Alternative zu den zwei Blöcken
präsentierte sich GLP-Kandidat Andreas Hauri, der für die «progressive Mitte» antrat
und mit der Forderung eines Digitalministers zur Koordination der vielen Digitalprojekte
auf sich aufmerksam machen wollte. Kaum Wahlchancen sprachen die Medien den
übrigen Kandidatinnen und Kandidaten zu: Die 23-Jährige Nina Hüsser, Co-Präsidentin

WAHLEN
DATUM: 04.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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der kantonalen Juso, wurde vom Zürcher Gewerkschaftsbund, nicht aber von ihrer
Mutterpartei empfohlen. Claudia Rabelbauer, Kandidatin der EVP, trat nach Ansicht
einiger Medien insbesondere zur Stadtratswahl an, um Werbung für ihre Partei zu
machen – vier Jahre zuvor hatte die EVP das Quorum nicht erreicht und dadurch alle
ihre Sitze verloren. Sie hatte damals auf eine Stadtratskandidatur verzichtet. Hatte die
EVP überdies 2014 noch mit der EDU zusammengespannt, war dies in diesem Jahr nicht
mehr der Fall. Im Gegenzug trat auch die EDU mit Thomas Ucar als eigenem
Stadtratskandidaten an. Hinzu kamen Anthony Edward Monn,  und Hans Ulrich
Flückiger, die bereits 2014 angetreten waren, sowie Christian Schaub, der mit skurrilen
Forderungen wie der Umbenennung des Uetlibergs seinen Wahlkampf als Satire sah und
mit dem Wahlslogan «Christian Schaub: arrogant, neurotisch, heimlifeiss» antrat. Für
den Wahlkampf spannten SP, Grüne und AL in einem losen Bündnis zusammen und
empfahlen sich gegenseitig zur Wahl. Dabei fiel insbesondere die Kampagne der SP auf,
deren Vertreterinnen und Vertreter bis Ende Jahr von Tür zu Tür gingen und in über
2000 Besuchen den direkten Kontakt mit der Bevölkerung suchten. Stadtpräsidentin
Corinne Mauch, die sich ebenfalls an der Aktion beteiligte, erklärte, man wolle damit
«der Bevölkerung den Puls fühlen». Bis zum Wahltag wollte die SP zudem 15‘000
Telefongespräche mit Stadtzürcherinnen und Stadtzürchern führen. 
Viel mediale Aufmerksamkeit erhielt auch das bürgerliche «Top 5»-Bündnis von SVP,
FDP und CVP. Es wurde dabei betont, dass dieses im Vergleich zu vor 4 Jahren deutlich
besser harmoniere – keine Partei liess sich zu Spitzen gegen ihre Mitkonkurrenten
hinreissen. Noch nicht einmal das Plakat der SVP, mit dem sie dazu aufrief, den
«Saustall Stadtrat aus[zu]misten», sorgte zum Erstarenen der Medien für negative
Kommentare der anderen bürgerlichen Parteien. Bereits im September 2017 hatten die
Bürgerlichen ihr Wahlprogramm präsentiert, das etwa die Verbesserung der
Standortattraktivität, die Förderung von Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen,
bessere Rahmenbedingungen für Finanzen und Steuern, flüssigen Verkehr sowie eine
Erhöhung der Sicherheit forderte. Das Komitee wurde nicht müde, insbesondere die
jährlichen Millionendefizite in den Stadtspitälern sowie die hohe Verschuldung der
Stadt zu kritisieren. 
Viel Aufmerksamkeit in diesen Stadtratswahlen erhielt Claudia Nielsen, wenn auch in
einem negativen Sinne. Bereits vor Kampagnenstart stand sie aufgrund der zahlreichen
Probleme bei den Stadtspitälern unter Druck; unter anderem war ihre Spitalstrategie
zur Behebung der Defizite der Spitäler und zum Abbau des Schuldenbergs von einer
Gemeinderatskommission als zu unbestimmt zurückgewiesen worden, woraufhin ihr ein
Beirat aus fünf weiteren Stadtratsmitgliedern zur Seite gestellt worden war. Immer
wieder kritisiert wurde in den Medien auch die Personalpolitik von Nielsen,
insbesondere der Personalverschleiss in ihrem Departement. Dies hatte zur Folge, dass
Nielsen im Dezember 2017 in einer Vorwahlbefragung von Sotomo für die NZZ
abgeschlagen auf dem 13 Platz landete – nur 27 Prozent aller Umfrageteilnehmenden
und nur 48 Prozent aller SP-Wählenden wollten im März 2018 Nielsens Namen auf den
Wahlzettel schreiben. Nielsen bezeichnete das Ergebnis als «Dämpfer», erhielt jedoch
weiterhin deutlichen Zuspruch ihrer Partei, die in einem Unterstützungsaufruf an die
SP-Mitglieder die «völlig überrissene Kritik von rechts» anprangerte. Im Februar aber
gab Claudia Nielsen, völlig unerwartet für die medialen Kommentatoren, ihren Verzicht
auf die Stadtratswahlen bekannt. Als Grund dafür nannte sie «reglementswidrige
Verbuchungen» und «Verwendungen von ärztlichen Honoraren» im Triemlispital. Sie
habe diese gestoppt und eine Administrativuntersuchung eingeleitet, wolle aber
politische Verantwortung dafür übernehmen und verzichte daher auf eine erneute
Kandidatur. Zwar zeigten sich die Medien in der Folge einig, dass die Verbuchungen
nicht krimineller Natur gewesen seien – Spitalärzte hatten Leistungen wie
Weiterbildungen oder Kongresse bezahlt, die eigentlich das Spital hätte übernehmen
müssen – und es auch nicht um sehr hohe Beträge gegangen sei, trotzdem hätten sie
gegen die städtischen Bestimmungen verstossen. Nielsens Rückzug wurde denn auch
nicht nur auf diesen einzelnen Vorfall, sondern auf die Fülle an negativer
Rückmeldungen zurückgeführt.
Vom Rückzug auf dem kalten Fuss erwischt wurde auch ihre Partei, die damit nur drei
Wochen vor dem Urnengang eine von ihren vier Stadtratskandidatinnen und
-kandidaten verlor. Nachdem mit Jacqueline Badran, die ihre «Mission» (Badran) im
Nationalrat als noch nicht abgeschlossen erachtete, und Min Li Marti, die erst zwei
Wochen zuvor ein Kind bekommen hatte und sich keinen Wahlkampf antun wollte, die
einzigen für die SP in Frage kommenden Ersatzkandidatinnen abgesagt hatten,
verzichtete die Partei auf eine vierte Kandidatur und gab damit ihren vierten Sitz
kampflos auf. Das Ziel der Partei bei den Wahlen liege nun darin, die 40
Gemeinderatssitze zu halten und weiterhin stärkste Partei zu bleiben, erklärte Co-
Präsident Marco Denoth gegenüber den Medien. 
Die Medien diskutierten in der Folge insbesondere, was dieser Rückzug Nielsens für
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Karin Rykart und Andreas Hauri bedeute. Rykarts Wahl galt nun als beinahe sicher und
auch für Hauri stünden die Chancen gut, war man sich einig: Die zweite Wahlumfrage,
die noch vor dem Entscheid Nielsens durchgeführt worden war, sah Hauri auf dem
neunten Platz. Der Grünliberale schien bei den Grünen, der SP und vereinzelt auch bei
der FDP gut anzukommen, die AL empfahl ihn sogar zur Wahl, um damit die Wahl der
SVP-Kandidatin Brunner zu verhindern.
Eher schlecht standen die Vorzeichen zu diesem Zeitpunkt für die «Top 5»: Obwohl die
Medien immer wieder die gute Zusammenarbeit zwischen den drei bürgerlichen
Parteien betonten, sprachen die Vorumfragen eine andere Sprache. Gemäss Umfrage
hatten SVP, FDP und CVP Mühe, ihre Wählerinnen und Wähler parteiübergreifend von
der Wahl der übrigen Mitglieder der gemeinsamen Liste zu überzeugen. Nur 45 Prozent
der FDP-Wählenden und 39 Prozent der SVP-Wählenden gaben in der Umfrage dem
CVP-Kandidaten Markus Hungerbühler ihre Stimme und auch Michael Baumer, Susanne
Brunner und Roger Bartholdi erhielten nur rund zwei Drittel der Stimmen von der
jeweils anderen Partei.
Je näher der Wahltermin kam, desto deutlicher wurde, dass eine hohe
Stimmbeteiligung zu erwarten war. Eineinhalb Wochen vor Urnengang waren bereits
21.9 Prozent der Wahlzettel eingegangen, vier Jahre zuvor waren es 17.6 Prozent
gewesen. Erklärt wurde dies durch die gleichentags stattfindende eidgenössische
Abstimmung über die No-Billag-Initiative. 

Am Wahlsonntag, dem 4. März 2018, bestätigten sich die Erwartungen der Medien
grösstenteils. Die Wahlbeteiligung lag mit 43.2 Prozent relativ hoch. Problemlos
schafften alle Bisherigen – Corinne Mauch (mit 63'139 Stimmen), Daniel Leupi (59'082
Stimmen), André Odermatt (57'969 Stimmen), Raphael Golta (56'572 Stimmen), Richard
Wolff (48'311 Stimmen) und Filippo Leutenegger (44'358 Stimmen) – die Wiederwahl.
Karin Rykart erzielte ein Glanzresultat und erhielt am fünftmeisten Stimmen (49'285
Stimmen) – und damit mehr als Wolff und Leutenegger. Letzterer schaffte das absolute
Mehr zwar sicher, erhielt aber doch deutlich weniger Zuspruch als der am
schlechtesten abschneidende Linke, Richard Wolff. Andreas Hauri wurde mit 36‘058
Stimmen gewählt und errang damit zum ersten Mal einen Zürcher Stadtratssitz für die
Grünliberalen. Auch der Nachfolger von Andres Türler, Michael Baumer, übertraf mit
33‘033 Stimmen das absolute Mehr, wenn auch nur knapp. Mit deutlichem Abstand
folgten Markus Hungerbühler (26‘900 Stimmen) und die beiden SVP-Kandidierenden
Susanne Brunner (23‘683) und Roger Bartholdi (22‘673). Auch die Wahl fürs
Stadtpräsidium verlief eindeutig, so war der Wahlkampf hierzu zuvor auch eher
zurückhaltend geblieben: Mit 53‘300 Stimmen schaffte Corinne Mauch die Wiederwahl
gegen Filippo Leutenegger mit 27‘094 Stimmen und Andreas Hauri mit 3‘145 Stimmen
deutlich. 
Das bürgerliche Top-5-Ticket gehörte somit zu den grossen Verlierern des Tages. Von
den fünf Kandidaten waren lediglich die beiden FDP-Vertreter gewählt worden; die
Medien sprachen von einem Fiasko für SVP und CVP. Dies insbesondere auch aufgrund
der Ergebnisse bei den Gemeinderatswahlen. Kritisiert wurde in der Folge vor allem die
Strategie der Bürgerlichen, die bisherige Politik des Stadtrats und das «Versagen» von
Rot-Grün zu kritisieren. Der Stadt gehe es gut, weshalb zwingende Argumente für eine
bürgerliche Wende gefehlt hätten, war man sich einig. Eine andere Erklärung für die
Niederlage lieferte das bürgerliche Lager: «Ein besseres Abschneiden des Top5-Teams
wurde vor allem durch die hohe Mobilisierung innerhalb des linken Lagers durch die
NoBillag-Abstimmung verhindert», publizierte das Komitee auf seiner Webseite. «Mit
einer anderen Abstimmungskonstellation wäre ein weitaus besseres Abschneiden des
Top5-Teams wahrscheinlich gewesen.» Dies erachteten jedoch die meisten
Kommentatoren als wenig plausibel: Ein solcher Zusammenhang sei statistisch nicht zu
beweisen; nicht nur die SVP und die FDP, die sich zumindest teilweise für die Initiative
ausgesprochen hatten, sondern auch die CVP, die diese deutlich bekämpft hatte,
hätten bei der Wahl schlecht abgeschnitten; und die Ergebnisse hätten vergleichsweise
deutlich mit den Vorumfragen übereingestimmt. Stattdessen ging man davon aus, dass
die Bürgerlichen in der Stadt Zürich eine Zusammenarbeit der drei Parteien (noch)
nicht akzeptiert hätten. 

Im Mai 2018 nahm der Stadtrat die Departementsverteilung vor, wobei es zu einer
«grossen Rochade» (Mauch) kam: 5 Departemente wurden neu verteilt, lediglich die
vier bisherigen SP- und Grünen-Mitglieder des Stadtrats behielten ihre Ressorts.
Filippo Leutenegger und Richard Wolff hingegen mussten gegen ihren Willen ihre
Departemente wechseln: Leutenegger wird zukünftig anstelle des Tiefbaudepartements
das Schuldepartement übernehmen und Wolff wird anstelle des
Sicherheitsdepartements neu für das Tiefbaudepartement zuständig sein.
Stadtpräsidentin Mauch begründete diese Entscheide der Stadtregierung damit, dass es
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bezüglich des Tiefbaus bereits bisher zu Blockaden zwischen Leutenegger und dem
Parlament gekommen sei und sich dies nun, nachdem die Linken deutlich in der
Mehrheit seien, noch verstärken werde. Leutenegger bedauerte diesen Entscheid und
kritisierte, dass in einer Konkordanzdemokratie die Minderheiten eingebunden werden
sollten. Den Departementswechsel von Wolff begründete Mauch damit, dass er
bezüglich der Räumung des besetzten Koch-Areals befangen sein könnte, weil seine
Söhne dort verkehrten. Wolff erklärte, er sei «schockiert» gewesen, als man ihm vor
fünf Jahren das Sicherheitsdepartement gegeben habe, und sei nun erneut
«schockiert» darüber, dass man es ihm wieder wegnehme. Wolffs
Sicherheitsdepartement übernahm Karin Rykart, Baumer wurde für das Departement
«Industrielle Betriebe» zuständig und Andreas Hauri erhielt das
Gesundheitsdepartement von Nielsen. 
Die Medien kritisierten nicht nur die Art, wie die Departemente verteilt wurden – die
Freisinnigen sprachen zum Beispiel von einem «rot-grüne[n] Machtrausch», doch auch
neutralere Stimmen kritisierten die «Machtdemonstration» der SP und der Grünen –,
sondern auch die Verteilung an sich: Die SP und die Grünen hätten diejenigen
Departemente, die sie als wichtig erachteten, unter sich aufgeteilt, den Freisinnigen
habe man hingegen die «unbedeutenden» Ämter (Präsident der FDP Zürich, Severin
Pflüger) gegeben. Am stärksten wurde hingegen kritisiert, dass die Stadträtinnen und
Stadträte der SP und der Grünen nicht die Verantwortung für das schwierigste
Departement, das Gesundheitsdepartement, übernommen hätten. Die beiden Parteien
hätten sich damit aus der Verantwortung gestohlen, kritisierten FDP und AL. Diese
Verantwortung wird nun Andreas Hauri als Neugewählter übernehmen müssen. 2

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Zürich wurden insgesamt 30 Listen eingereicht, auf denen sich 275
Kandidatinnen (34,3%) und 527 Kandidaten um die 34 Zürcher Nationalratssitze
bewarben. Damit war die Zahl der Listen im Vergleich zu den eidgenössischen Wahlen
2007 (29 Listen) wieder angewachsen, hatte die Rekordzahl von 34 Listen aus dem Jahr
1991 aber nicht überboten. Die Zahl der Kandidierenden war marginal tiefer als 2007
(804) und wesentlich tiefer als 2003 (964). Ebenfalls weiterhin rückläufig war der
Frauenanteil unter den Kandidierenden, der 2003 noch 38,4% betragen hatte (2007:
37,7%). Sowohl die SP als auch die SVP starteten mit Listen für Auslandschweizerinnen
und -schweizer. Neu traten die BDP und zahlreiche Kleinstparteien an, darunter etwa
die Anti PowerPoint Partei, die Narrenpartei oder eine Liste mit Parteilosen. Anders als
2007 kam keine grosse Listenverbindung der Linken mehr zustande: SP, Grüne und CSP
verbanden sich auf der einen und AL, Piraten und Konfessionslose auf der anderen
Seite. In der Mitte verbanden sich die CVP, die BDP, die EVP, die GLP und die Tierpartei.
Wie in den meisten anderen Kantonen, in denen die EDU antrat, verband sie sich auch
in Zürich mit der SVP. Vier der 34 Sitze wurden frei. Insbesondere die SP, die sieben
Sitze innehatte und von der drei Nationalrätinnen und Nationalräte zurücktraten (Mario
Fehr, Christine Goll, Anita Thanei), hatte einen Aderlass zu verkraften. Den vierten
vakanten Sitz (Hans Rutschmann) hatte die SVP zu verteidigen.

Die grossen Gewinnerinnen im Kanton Zürich waren die BDP und die GLP, die
sozusagen Heimvorteil genoss: Die Grünliberalen hatten sich im Kanton Zürich 2004
von den Grünen getrennt und konstituiert. Die drei bereits 2007 eroberten, allesamt
aus Zürich stammenden GLP-Mandate konnten 2011 nicht nur verteidigt, sondern um
einen weiteren Sitz ausgebaut werden. Zu den drei Bisherigen wurde neu Thomas Maier
in den Nationalrat gewählt. Der Wählerzuwachs um 4,5 Prozentpunkte auf 11,5% wurde
nur noch von der BDP überflügelt, die in Zürich auf Anhieb auf 5,3%
Wählerstimmenanteil kam und damit zwei Sitze eroberte. Für die BDP schickten die
Zürcher Wahlberechtigten Lothar Ziörjen und Rosmarie Quadranti-Stahel nach Bern.
Die Sitzgewinne von BDP und GLP gingen auf Kosten der SVP, der CVP und der GP, die je
einen Sitz abgeben mussten. Die SVP fiel auf 29,8% Wähleranteil (-4,1 Prozentpunkte)
und 11 Sitze zurück. Der Sitz von Hans Rutschmann konnte damit nicht verteidigt
werden. Christoph Blocher schaffte es wieder in den Nationalrat. Nicht er, sondern
Natalie Rickli bekam allerdings die meisten Wählerstimmen (145'776). Neu für die SVP
wurde Hans Egloff gewählt. Abgewählt wurden somit Ernst Schibli und Ulrich Schlüer,
der bereits 2007 abgewählt worden, aber wieder nachgerutscht war. Die CVP, die ihren
2007 eroberten Sitz wieder abgeben musste (neu: 2 Sitze) kam noch auf 5%
Wähleranteil (-2,6 Prozentpunkte). Für die CVP nicht mehr wiedergewählt wurde Urs
Hany. Die Grünen mussten einen Verlust von zwei Prozentpunkten hinnehmen und
kamen mit neu 8,4% Wähleranteil auf drei Sitze. Neu gewählt wurde Balthasar Glättli,
der auch von seiner Ständeratskandidatur profitiert haben dürfte. Abgewählt wurden
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hingegen Marlies Bänziger und Katharina Prelicz-Huber. Die SP (19,3%, -0,5
Prozentpunkte, 7 Sitze), die FDP (11,6%, -1,6 Prozentpunkte, 4 Sitze) und die EVP (3,1%,
-0,6 Prozentpunkte, 1 Sitz) konnten ihre Sitze trotz Verlusten halten. Die SP konnte
damit alle drei vakanten Sitze verteidigen und wurde neu von Thomas Hardegger,
Jacqueline Badran und Martin Naef vertreten. Bei der FDP und der EVP wurden die
Bisherigen bestätigt. Über 1% der Stimmen erhielten auch die EDU (1,9%) und die
Alternative Liste (1%). Die Piratenpartei war mit 0,9% elftstärkste Partei. Alle drei
blieben allerdings ohne Sitz. Der Kanton Zürich wird nach den Wahlen 2011 mit 10
Frauen und 24 Männern in Bern vertreten sein. Der Frauenanteil nahm damit im
Vergleich zu 2007 von 35,3% auf 29,4% ab. Die Stimmbeteiligung im Kanton Zürich
betrug 46,8% und war damit über zwei Prozentpunkte tiefer als noch 2007. 3

Aussenpolitik

Aussenwirtschaftspolitik

Gerhard Pfister (cvp, LU) reichte im Dezember 2014 ein Postulat zur Prüfung der
Schweizer Opportunitätsstrategie im Freihandel zwischen der EU und den USA ein.
Pfister erwartete vom Bundesrat einen Bericht, welcher die Schweizer Strategie im Fall
des Zustandekommens des TTIP zwischen den USA und der EU und des TiSA aufzeigt. Da
die EU und die USA die beiden wichtigsten Handelspartner der Schweiz seien, müsse
diese sich hinsichtlich der neuen Freihandelsabkommen positionieren, erklärte Pfister.
Er forderte eine Strategie, welche denjenigen entgegengesetzt werden kann, welche
sich kritisch gegenüber einem Schweizer Zugang zum TTIP äusserten, denn dieses biete
«grosse Potenziale und Opportunitäten». 
In seiner Stellungnahme verwies der Bundesrat auf eine Arbeitsgruppe des Seco und
zwei in Auftrag gegebene Studien, welche die Auswirkungen des TTIP auf die Schweiz
evaluieren sollten. Die Strategie der Schweiz werde jedoch erst formuliert, wenn der
Inhalt des TTIP bekannt sei. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu
erhalten und zugleich die sektorielle Entwicklung, die ökologischen Konsequenzen des
Abkommens sowie die Wechselkursentwicklung zu berücksichtigen. An den
Verhandlungen über das TiSA nehme die Schweiz teil, doch auch diese seien noch nicht
abgeschlossen. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats. 
Das Postulat wurde von Jean Christophe Schwaab (sp, VD) bekämpft, wodurch es in der
Wintersession 2016 zu einer Debatte im Nationalrat kam. Postulant Pfister enervierte
sich darüber, dass die Bekämpfung dieses «harmlosen» Postulats einer
Gesprächsverweigerung der Gegenseite gleichkomme, denn es sei die Aufgabe des
Parlaments zu diskutieren, wie man in derartigen Fragen vorgehen wolle. Jacqueline
Badran (sp, ZH) bemängelte, dass sich Pfister ausschliesslich auf die Chancen der
Handelsabkommen fokussiere, obwohl diese doch für die Schweiz «massiv Schaden»
mit sich bringen würden. Auch Nationalrat Schwaab, der das Postulat bekämpft hatte,
äusserte seine Sorgen hinsichtlich des Schadens, den insbesondere die Schweizer
Agrarwirtschaft durch das TTIP erleiden würde. Schwaab sah gar die demokratischen
Grundlagen in Gefahr, denn die Schiedsgerichte, welche die Umsetzung des TTIP mit
sich brächte, kämen den von der SVP so oft kritisierten «fremden Richtern» gleich.
Bundesrat Schneider-Ammann forderte den Nationalrat auf, das Postulat anzunehmen,
denn das TTIP werde kommen und wenn die Schweiz die Nachteile für ihre Wirtschaft
gering halten wolle, so bliebe «nicht beliebig viel Zeit». Der Nationalrat nahm die
mahnenden Worte zur Kenntnis und das Postulat mit 142 zu 49 Stimmen (bei 1
Enthaltung) an. Die Nein-Stimmen stammten vonseiten der Grünen, der SP und der
SVP. 4
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

In der Frühjahrssession 2016 sprach sich auch der Nationalrat dafür aus, die
Bürgschaftslimite für Klein- oder Mittelbetriebe (KMU) von CHF 500'000 auf CHF 1
Mio. zu erhöhen. Er folgte bei der Annahme der entsprechenden Motion Comte (fdp,
NE) auch seiner vorberatenden Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR), die
sich mit 18 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung für die Motion ausgesprochen hatte. Eine
Kommissionsminderheit Egloff (svp, ZH) stellte sich ganz auf die Seite des Bundesrates,
der seinerseits darauf hingewiesen hatte, dass nur 10% der gewährten Bürgschaften die
geltende Limite von CHF 500'000 ausnutzen würden und die Nachfrage nach grösseren
Bürgschaften bescheiden sei und bescheiden bleiben dürfte. Das Abstimmungsresultat
fiel mit 169 zu 5 Stimmen bei 2 Enthaltungen indes sehr deutlich zu Ungunsten des
Bundesrats und der Kommissionsminderheit aus. 5

MOTION
DATUM: 17.03.2016
DAVID ZUMBACH

L'article 63 al.1 let.d de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) permet aux
entreprises de constituer des provisions pour financer des mandats de recherche et de
développement (R&D) attribués à des tiers. Ces provisions sont plafonnées à 10 pour
cent du bénéfice imposable. Jacqueline Badran (sp/ps, ZH) charge le Conseil fédéral,
par l'intermédiaire d'une motion, de modifier cet article 63 al.1 let.d. Elle souhaite ainsi
permettre aux entreprises de constituer des provisions jusqu'à 80 pour cent du
bénéfice imposable et aussi lorsque la R&D est effectuée à l'interne de l'entreprise et
non pas forcément confiée à des tiers. Selon la dépositaire, une telle modification
boosterait l'innovation des PME. Le Conseil fédéral considère que la proposition de la
motion Badran (sp/ps, ZH) n'est pas optimale car non ciblée. Il a donc proposé de
rejeter la motion. Le Conseil fédéral a concédé qu'un tel report d'imposition
constituerait un avantage en matière de liquidité pour les PME qui utiliseraient cette
provision. Cependant, il a estimé que l'application de cette modification législative
serait administrativement complexe et risquerait d'être uniquement utilisée comme un
outil de report de l'imposition sur le bénéfice. Ensuite, il a ajouté que cette mesure ne
serait pas équitable vis-à-vis des start-up qui réalisent rarement un bénéfice lors des
premières années. Au final, le Conseil national a suivi les arguments de l'auteure de la
motion. Il a largement adopté l'objet par 139 voix contre 33 et 20 abstentions. La
motion passe à la chambre des cantons. 6

MOTION
DATUM: 27.02.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Jacqueline Badran (sp/ps, ZH) a déposé une initiative parlementaire qui vise une
réduction de la charge fiscale qui pèse sur les participations de collaborateurs
remises par une start-up. Cette modification fiscale passe par une adaptation de la loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (LHID). La conseillère nationale socialiste
considère que la prospérité économique helvétique repose sur la capacité
d’innovation. Ainsi, elle salue les modifications des conditions générales propices aux
activités innovantes. Cependant, elle considère que ces modifications favorisent
particulièrement les multinationales cotées en bourse et négligent partiellement les
start-up. L’exemple des allégements fiscaux relatifs aux brevets illustre cette
problématique. En effet, les start-up ne détiennent, souvent, pas encore de brevets et
ne peuvent donc pas bénéficier de ces allégements. Dans la même optique, les
conditions fiscales applicables aux participations de collaborateurs sont sculptées pour
les grands groupes. Selon la dépositaire, un risque évident découle de cette situation: la
migration des esprits innovants vers d’autres pays. Pour les actions de collaborateurs,
les autorités fiscales fondent leur taxation sur le prix payé par l’investisseur. Ainsi, le
collaborateur paie un prix très élevé pour ses actions, ou alors s’acquitte d’un impôt sur
le revenu élevé si les actions sont acquises à prix réduit. Cette incitation négative freine
la capacité d’innovation en Suisse. En effet, les start-up misent souvent sur des actions
de collaborateurs pour attirer les cerveaux très qualifiés à un salaire inférieur au salaire
moyen dans la branche. Au final, lors de l’aliénation ou de la vente des actions, la
différence entre la valeur calculée et le produit tiré est imposé comme revenu. Par
conséquent, le gain en capital n’est pas exonéré d’impôt. Cette situation crée non
seulement une inégalité entre les collaborateurs actionnaires et les actionnaires non
collaborateurs, mais aussi une inégalité avec les actionnaires des entreprises cotées en
bourse. Jacqueline Badran (sp/ps, ZH) propose donc une modification de l’art.16 al.3
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afin que les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de fortune privée ne
soient pas imposables, ainsi qu’une modification de l’art.17b al.2bis, pour que la valeur
vénale d’une action de collaborateur soit déterminée d’après le capital propre de
l’entreprise, mais au minimum d’après le capital-actions. 
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) s’est
penchée sur la question. Elle a estimé légitime l’objectif de l’initiative mais considère
que la solution proposée n’est pas optimale. Elle a notamment souligné les flous au
niveau de la définition d’une start-up, de l’égalité de traitement et des différences de
situation entre les cantons. Si elle recommande donc de rejeter l’initiative par 18 voix
contre 7, elle a décidé de déposer une motion (17.3261) par 18 voix contre 5 et 2
abstentions qui suit des objectifs similaires. A la chambre du peuple, l’initiative a été
rejetée par 116 voix contre 59 et 14 abstentions. Tous les partis ont été divisés sur la
question. 7

Gesellschaftsrecht

Dans la même logique que l’initiative parlementaire Badran (sp/ps, ZH) (16.424), une
motion de la Commission de l’économie et des redevances (CER-CN) charge le Conseil
fédéral de modifier le traitement fiscal des start-up et des participations détenues par
leurs collaborateurs afin de booster l’attractivité de la place économique suisse. Le
Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Pour justifier sa position, il s’est appuyé
sur le rapport en réponse au postulat Derder (fdp/plr, VD) (13.4237). Ce rapport
considère que la charge fiscale pour les start-up est extrêmement attrayante en Suisse
bien qu’aucunes mesures spécifiques à ces jeunes entreprises ne soient en place. En
outre, sur la question des collaborateurs, il a rappelé le principe d’égalité de
traitement. En effet, les régimes spéciaux créent souvent des inégalités, un flou
juridique et des problèmes de délimitation. Néanmoins, la chambre du peuple a été
sensible aux arguments de la CER-CN. Par 122 voix contre 48 et 2 abstentions, le
Conseil national a souhaité une reformulation du traitement fiscal des start-up. Le
camp rose-vert s’est opposé sans succès à la motion. 8

MOTION
DATUM: 14.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Geld, Währung und Kredit

Banken

Eine im Jahre 2014 eingereichte Motion Bischof (cvp, SO) forderte den Bundesrat dazu
auf, die Expertengruppe "Brunetti II" nicht wie vorgesehen nach Erfüllung ihrer Aufgabe
aufzulösen, sondern als sogenannten "Zukunftsrat Finanzplatz" weiterzuführen. Dieses
Gremium sollte nach Vorstellung des Motionärs Exponenten aus Politik, der Banken-
und Versicherungsbranche sowie der Wissenschaft genauso umfassen wie Vertreter der
Sozialpartner und der betreffenden Regulierungsbehörden (SNB, Finma). Sein Zweck
sollte darin bestehen, als Diskussionsplattform und Orientierungshilfe in
finanzmarktstrategischen Fragen zu dienen. 
Der Bundesrat sprach sich in seiner Stellungnahme dafür aus, den Vorstoss
anzunehmen, rief gleichzeitig aber in Erinnerung, dass er bereits im Dezember 2014 die
Einrichtung eines "Zukunftsrat Finanzplatz" angeordnet hatte. 
Während das Geschäft den Ständerat problemlos passierte, fand im Nationalrat eine
kontroverse Debatte statt. Die SVP-Fraktion in der Person von Nationalrat Egloff (svp,
ZH) sprach sich gegen das Begehren aus und fand dafür gleich zwei Beweggründe. Zum
einen befand die Volkspartei, es sei nicht notwendig, die als temporäres Gremium
geschaffene Expertengruppe in eine beständige umzuwandeln; zum anderen könne die
Motion mit dem Vorgehen des Bundesrats, einen Zukunftsrat Finanzplatz einzusetzen,
auch als bereits erfüllt erachtet werden. Dennoch wurde der Vorstoss schliesslich mit
83 zu 72 Stimmen bei 14 Enthaltungen angenommen. Die relativ hohe Anzahl der
Enthaltungen rührte daher, dass einige SP-Vertreter die ungleiche Vertretung der
Geschlechter im Zukunftsrat Finanzplatz als stossend erachteten. 9
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Landwirtschaft

Tierhaltung, -versuche und -schutz

Après avoir été rejetée par la première chambre, l'initiative pour les vaches à cornes
est débattue au sein de la chambre basse. Le député Leo Müller (pdc, LU) présente la
position de la commission de l'économie et des redevances (CER-CN). Il informe les
parlementaires qu'après avoir auditionné les initiants, la commission s'est penchée sur
deux propositions de contre-projets indirects – tous deux rejetés en commission –
ainsi que sur une initiative parlementaire (18.400), acceptée, envoyée dans la
commission sœur mais refusée par celle-ci amenant la CER-CN à abandonner cette
voie. Une majorité de la commission demande donc aux députées et députés de
recommander le rejet de cette initiative. Il y a, en effet, un risque moins grand
d'accidents avec des vaches sans cornes et il est délicat de favoriser un mode d'élevage
au détriment d'autres, comme argumenté par le rapporteur francophone et paysan de
métier Pierre-André Page (udc, FR). Une minorité formée autour de la présidente des
verts suisses, Regula Rytz (verts, BE), appelle, quant à elle, les élus et élues à
recommander à la population d'accepter l'initiative pour la dignité des animaux de
rente agricoles. La députée bernoise s'appuie sur l'argumentaire développé par les
initiants, à savoir que la pratique de l'écornage va à l'encontre du bien-être animal et
donc de la loi sur la protection des animaux. Les cornes sont, en effet, des organes
irrigués par du sang et possédant des nerfs. Les enlever est douloureux et déforme
l'apparence visuelle des bêtes à cornes (alors que la loi sur la protection des animaux
n'autorise pas de modification en profondeur de l'aspect extérieur), en plus du fait que
cet organe possède une fonction sociale.

Lors de la prise de position des différents partis, le PBD de Martin Landolt (pbd, GL) dit
ne pas vouloir d'un tel texte dans la Constitution fédérale et incite le Conseil fédéral à
agir par le biais d'une ordonnance. Les verts-libéraux sont, quant à eux, divisés sur
cette initiative, reconnaissant, d'une part, que cela va à l'encontre du bien-être animal,
mais redoutant que cela n'amène à des étables avec moins d'espace pour se déplacer –
une solution n'allant pas dans le sens d'une amélioration de la qualité de vie des bêtes.
De plus, les produits labellisés «vaches à cornes» profitant sur les marchés d'une plus-
value commerciale, certains des membres des verts-libéraux ne voient pas la nécessité
de favoriser financièrement ce mode d'élevage. Le PLR est lui plus mitigé et
recommande de rejeter ce présent texte pour des raisons de sécurité, de bien-être
animal (est-il mieux d'avoir des vaches sans cornes mais en stabulation libre ou des
vaches avec cornes mais en stabulation entravée? se demande le député vaudois Olivier
Feller (plr, VD)). Au contraire, le groupe socialiste propose d'accepter l'initiative,
l'écornage allant à l'encontre de la dignité de ces animaux. Beat Jans (ps, BS) souligne
également que c'est l'image de la Suisse à l'extérieur qui pourrait en profiter, faisant
référence à cette démocratie dans laquelle on vote même sur le sort des vaches à
cornes – un processus participant à cette image idyllique de la Suisse. Pour le groupe
des Verts – qui soutient la minorité Rytz – ce n'est pas à l'animal de s'adapter au
système de stabulation mais à celui-ci de s'adapter à l'animal. Il ne s'agit donc pas de
supprimer les cornes de ces animaux, mais bien d'en tenir compte dans le cadre de leur
détention. Pour Adèle Thorens Goumaz (verts, VD), il s'agit d'aller au-delà du pur
rendement économique et de s'intéresser bien plus au bien-être des animaux, ceux-ci
n'étant pas des marchandises. Pour le PDC, comme expliqué par le président de l'USP,
Markus Ritter (pdc, SG), c'est au paysan et à la paysanne de se décider pour une forme
d'élevage ou une autre, les deux formes ayant leur place en Suisse. De plus, il n'est pas
nécessaire, pour le groupe démocrate-chrétien, d'inscrire un tel texte dans la
Constitution fédérale, le groupe proposant plutôt d'en rediscuter dans le cadre de la
proche réforme agricole. Pour l'UDC aussi, la liberté d'entreprise que représente le
choix de laisser aux vaches leurs cornes ou non doit être garantie. Toni Brunner (udc,
SG) fait toutefois part de sa sympathie pour cette initiative qu'il décrit comme étant le
combat de David contre Goliath; la population étant certainement du côté de David, à
savoir Armin Capaul le lanceur de cette vaste entreprise. Ce constat est également
partagé par son collègue de parti, le zurichois Hans Egloff (udc, ZH) qui est convaincu
que le corps électoral acceptera cette initiative. Celui-ci dit se réjouir de la publicité
faite à l'international pour la démocratie suisse. 
Johann Schneider-Ammann, avec un soupçon d'ironie, se réjouirait également d'une
grande réaction internationale, afin que son record sur Twitter soit enfin battu (pour
rappel, le discours prononcé en français par le ministre bernois et diffusé sur internet à
l'occasion de la journée des malades en mars 2016 avait fait le tour du monde). Malgré
tout, le Conseil fédéral recommande de rejeter l'initiative, la demande des initiants
pouvant être mise en place par le biais d'une ordonnance ou d'une loi. De plus, le bien-
être animal ne semble pas être plus élevé en cas de renoncement à l'écornage. 
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Pour clore le débat, le rapporteur de langue allemande de la commission en charge, Leo
Müller, rappelle que la seule étude sérieuse sur les effets de l'écornage est
actuellement en cours et délivrera peut-être ses résultats avant la votation. 
Lors du passage en vote, la proposition de la minorité Rytz est balayée par 107 voix
contre 43 et 33 abstentions. 10

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

In der Frühlingssession 2016 nahm der Nationalrat die Differenzbereinigung zur
Energiestrategie 2050 auf. In der ersten Differenz, der Höhe des Richtwertes für den
Zubau an erneuerbaren Energien, beantragte die Kommissionsmehrheit das Festhalten
an den 14 500 Gigawattstunden, während eine Minderheit Schilliger (fdp, LU) das vom
Ständerat gesetzte Ziel von 11 400 Gigawattstunden übernehmen wollte. Mit dem
knappen Resultat von 98 zu 95 Stimmen (keine Enthaltungen) blieb die grosse Kammer
bei ihrem Richtwert und liess die Differenz bestehen. In der Frage der Abwägung von
nationalen Interessen wollte die Mehrheit der UREK-NR auf die bundesrätliche Fassung
zurückgreifen, welche dem Bau oder Ausbau einer Anlage zur Gewinnung von
erneuerbarer Energie ein nationales Interesse zuschreibt und dieses als grundsätzlich
gleichwertig zu anderen nationalen Interessen sieht. Eine Minderheit I Wasserfallen
(fdp, BE) wollte an der nationalrätlichen Version festhalten, welche das Wort
"grundsätzlich" und auch den ständerätlichen Zusatz, das Bauvorhaben dürfe ein
Objekt nicht im Kern seines Schutzwertes verletzen, nicht enthält. Eine Minderheit II
Grunder (bdp, BE) schliesslich wollte den Absatz 3 des Artikels 14 ohne das Wort
"grundsätzlich", aber mit der ständerätlichen Formulierung zum "Kern des
Schutzwertes". Nachdem die Minderheit II der Minderheit I deutlich unterlag, obsiegte
mit der Minderheit I die Ratsrechte mit 101 zu 93 Stimmen (keine Enthaltungen)
zugunsten einer Formulierung, die namentlich auch Pumpspeicherkraftwerken das
gleiche nationale Interesse bescheinigt, wie beispielsweise dem Landschaftsschutz. In
den Differenzen bezüglich der Abnahme- und Vergütungspflicht bei der Einspeisung
netzgebundener Energie schlug die Kommissionsmehrheit nur minime Änderungen in
den Formulierungen vor, stimmte aber inhaltlich grösstenteils dem Ständerat zu. Eine
Minderheit Schilliger (fdp, LU) wollte die bundesrätliche Fassung der ständerätlichen
vorziehen, unterlag der Mehrheit aber mit 95 zu 98 Stimmen bei einer Enthaltung. Eine
Minderheit Semadeni (sp, GR) verlangte erfolgreich, die Untergrenze von 1 Megawatt
Leistung für Wasserkraftanlagen zur Beteiligung am Einspeisevergütungssystem wieder
aufzunehmen, die in der ersten Lesung vom Nationalrat eingeführt, vom Ständerat aber
gestrichen worden war. In den übrigen Differenzen bezüglich
Einspeisevergütungssystem stimmte die Minderheit Semadeni aber dem Ständerat zu.
Bei Artikel 21 zur Direktvermarktung der Energie schuf der Nationalrat weitere
Differenzen zum Ständerat, indem er Detailregelungen vornahm, die es erlauben,
kleinere Produzenten von der Pflicht zur Direktvermarktung zu befreien. Der Nationalrat
hielt ausserdem an der Streichung der Regelungen von Auktionen und
Auktionsverfahren (Artikel 25-27) fest. Da der Ständerat in diesen Punkten dem
Bundesrat zugestimmt hatte, blieb eine Differenz bestehen. Die vom Ständerat
aufgenommene Finanzhilfe für die Grosswasserkraft wurde im Nationalrat kontrovers
diskutiert. Die Kommissionsmehrheit wollte die Marktprämie für
Grosswasserkraftanlagen übernehmen, änderte aber einige Formulierungen und strich
die Absätze zu den Detailregelungen. Eine Minderheit Wasserfallen (fdp, BE) wollte
hingegen das ganze Konzept streichen. Schliesslich zog der Rat einen Einzelantrag
Grüter (svp, LU), welcher dem Mehrheitsvorschlag entsprach, aber zudem eine
Zweckbindung der Marktprämie zur Sicherung des langfristigen Weiterbetriebs enthielt,
dem Mehrheitsvorschlag vor. Für das Streichen der Marktprämie trat nur eine
Minderheit der grossen Kammer ein: Mit 112 zu 77 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) stimmte
der Rat der Finanzhilfe für Grosswasserkraftanlagen zu. Er tat dies zwar in Abweichung
vom Ständerat, baute mit der gewählten Formulierung aber eine Brücke zur kleinen
Kammer. Artikel 39 zum Netzzuschlagsfonds - vom Ständerat gestrichen - bestätigte der
Nationalrat gemäss Bundesrat. Beim "Sunset-Klausel" genannten Artikel 39a betreffend
dem Auslaufen der Unterstützungsbeiträge setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen
zwei Minderheiten durch: Der Rat stimmte der Fassung des Ständerates zu und verwarf
sowohl den Vorschlag der Minderheit I Wasserfallen (fdp, BE), welche das Auslaufen der
Unterstützungsbeiträge auf 2025 statt auf 2031 festlegen wollte, als auch jenen der
Minderheit II Nussbaumer (sp, BL), welche ein vorzeitiges Auslaufen der
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Unterstützungsbeiträge bei Erreichen des Richtwertes im Zubau erneuerbarer Energien
vorsah. Mit der Annahme eines Einzelantrags Knecht (svp, AG) schuf der Nationalrat eine
neue Differenz: Forschungsanlagen im internationalen Wettbewerb sollen vom
Netzzuschlag ausgenommen sein. Als Erstrat hatte der Nationalrat Regelungen für
Grossfeuerungen und Heizungen aufgenommen, die vom Ständerat aber gestrichen
wurden. Der Nationalrat hielt in der Differenzbereinigung jedoch daran fest, wenn auch
in allgemeiner gehaltenen Formulierungen und gegen eine Minderheit Knecht (svp, AG),
die dem Ständerat zustimmen wollte. Bei der Differenz bezüglich der rationellen
Energienutzung im Gebäudebereich übernahm der Nationalrat im Wesentlichen die
ständerätliche Fassung. Eine Minderheit Jans (sp, BS) wollte die Zielvorgaben bezüglich
Energieeffizienz für die Elektrizitätslieferanten beibehalten, der Rat folgte aber seiner
Kommission und stimmte dem Ständerat zu, welcher die Artikel 48 bis 50 gestrichen
hatte. Einige Differenzen schuf der Nationalrat bei den Gesetzesartikeln zum
Monitoring von Energiespar- und Effizienzmassnahmen, dies vor allem bezüglich
Personendaten und Vollzugsstelle. Die Differenz bezüglich der Koppelung von
Energiestrategie und Atomausstiegsinitiative blieb bestehen, der Nationalrat hielt an
seiner Streichung des entsprechenden Artikels fest, obschon der Ständerat in dieser
Sache dem Bundesrat gefolgt war. Auch bezüglich der Steuerabzüge für
Gebäudesanierungen und Ersatzneubauten blieb der Nationalrat auf seiner Linie und
prononcierte diese gar, indem etwa Bedingungen für den Abzug gestrichen wurden.
Eine Minderheit Badran (sp, ZH), die den gesamten Steuerabzug-Artikel gemäss dem
Ständerat streichen wollte, unterlag in der Abstimmung mit 68 zu 123 Stimmen bei 3
Enthaltungen. Eine Differenz beilegen konnte der Nationalrat mit der Streichung der
Langzeitbetriebskonzepte für Atomkraftwerke. Eine Minderheit I Bäumle (glp, ZH),
welche dieses Konzept beibehalten wollte, fand Zustimmung bei Grünen, SP, GLP und
Teilen von CVP und BDP, unterlag aber mit 77 gegen 118 Stimmen (keine Enthaltungen).
Eine Minderheit II Jans (sp, BS) wollte eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre ins
Kernenergiegesetz aufnehmen, fand aber über die Grünen, SP und GLP hinaus kaum
Unterstützung und wurde mit 64 zu 131 Stimmen abgelehnt. Eine Differenz blieb im
Stromversorgungsgesetz erhalten, wo sich eine Minderheit Grunder (bdp, BE)
durchsetzte und die allgemeiner gehaltene Formulierung des Bundesrates jener des
Ständerates vorzog. In allen übrigen Differenzen übernahm der Nationalrat die
ständerätliche Fassung. 11

Diverse Medien berichteten über die parlamentarische Initiative Badran (sp, ZH), die
eine Beschränkung der Verkäufe von wichtigen Energieinfrastrukturen der Schweiz an
ausländische Investoren forderte. Ausgangspunkt der Idee waren gemäss dem Corriere
del Ticino auch Pläne der Alpiq gewesen, grosse Anteile ihrer Wasserkraftwerke an
ausländische Investoren zu veräussern.
Im Januar 2018 gab die Energiekommission des Nationalrates (UREK-NR) der
parlamentarischen Initiative Folge und begrüsste somit die Forderung, dass der Erwerb
von strategischen Infrastrukturen in der Energiebranche durch ausländische
Investoren eingeschränkt werden soll. So sollen die Bestimmungen über den Erwerb
dieser Infrastrukturen dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch
Personen im Ausland („Lex Koller“) unterstellt werden. Obwohl teilweise noch Zweifel
am Instrument „Lex Koller“ bestanden, sprach sich die UREK-NR mit 9 zu 3 Stimmen bei
einer Enthaltung für die Initiative aus. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.01.2018
MARCO ACKERMANN

Einstimmig gab im März 2018 auch die UREK-SR einer parlamentarischen Initiaitive
Badran (sp, ZH) zur Unterstellung der strategisch wichtigen Infrastrukturen des
Energiesektors (Wasserkraftwerke, Stromnetze und Gasnetze) unter die Lex Koller
Folge. Damit sollen diese für das einwandfreie Funktionieren der Schweiz notwendigen
Schlüsselinfrastrukturen vor einer ausländischen Übernahme geschützt werden. Es
gebe selten Geschäfte, in denen sich SVP-Stratege Christoph Blocher und Jaqueline
Badran einig seien, die Sorge um den Ausverkauf der inländischen Strom- und
Wasserversorgung an ausländische Investoren verbinde aber die beiden Zürcher
Politgrössen, postulierte der Tages-Anzeiger kurz vor der Kommissionssitzung. Nicht
nur Politikerinnen und Politiker der Polparteien wünschten sich eine
Gesetzesanpassung, wie die einstimmig gesinnte Kommission zu erkennen gab. Eine
«grosse Mauer gegen die Chinesen» könne so geschaffen werden, titelte der «Blick»,
und die wettbewerbsverzerrenden Aufkäufe durch den chinesischen Staatsfonds
könnten damit unterbunden werden, erklärte Ruedi Noser (fdp, ZH) in derselben
Zeitung. In der Offensive gegen eine etwaige Verkaufsbeschränkung stand gemäss
Tages-Anzeiger der VSE, da der Verband befürchtete, mit der Ausweitung der Lex Koller
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«die bereits angespannte Lage der Elektrizitätswirtschaft zusätzlich [zu] verschärfen». 13

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Der Durchschnittszinssatz der inländischen Hypothekarforderungen sank am 31. März
2015 von 1,89% auf 1,86%. Dieser Rückgang bewirkte, kaufmännisch auf ein
Viertelprozent gerundet, eine Absenkung des Referenzzinssatzes von 2% auf 1,75%, was
die Mieterschaft im Grunde zur Geltendmachung des Anspruchs auf Mietzinssenkung in
der Höhe von 2,91% berechtigt. Dieser "historische Tiefstand" des seit September 2008
bestehenden und vierteljährlich neu errechneten Referenzzinssatzes wurde in den
Medien breit diskutiert. Der Mieterverband (SMV) gelangte sogleich mit der Forderung
an die Vermieterseite, die Mietzinse auf den nächstmöglichen Termin anzupassen.
Ferner veröffentlichte der SMV auf seiner Homepage ein Merkblatt und einen
Musterbrief zum Erstellen eines Senkungsbegehrens. Gemäss Verband hätte bisher nur
eine von fünf Mietparteien ihren Anspruch auf Mietzinssenkung durchgesetzt. Der
Hauseigentümerverband (HEV) riet seinerseits der Vermieterseite, die aktuelle
Kostensituation unter Berücksichtigung der Teuerung und der gestiegenen Unterhalts-
und Betriebskosten genau zu prüfen. Nur wenn ein übersetzter Ertrag resultiere, müsse
dem Senkungsbegehren – wo vorhanden – stattgegeben werden. Nicht zuletzt
entbrannte als Folge der Anpassung des Referenzzinssatzes erneut die Diskussion, ob
die Senkung des Referenzzinssatzes eine automatische Anpassung der Mieten zur Folge
haben müsste. Gemäss HEV – und dies entspricht der offiziellen Interpretation der
Bundesbehörden – beinhalte die Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und
Geschäftsräumen (VMWG) keine automatische Mietzinssenkung bei Herabsetzung des
Referenzzinssatzes. Obwohl Art. 13 der VMWG vorsieht, dass bei
Hypothekarzinssenkungen "die Mietzinse entsprechend herabzusetzen oder die
Einsparungen mit inzwischen eingetretenen Kostensteigerungen zu verrechnen" sind,
müsse der Vermieter nicht von sich aus tätig werden. Der auf einem privatrechtlichen
Vertrag beruhende Mietzins bleibe bestehen, ausser eine der beiden Vertragsparteien
verlange eine ihr zustehende Anpassung des Mietzinses. Für eine automatische
Anpassung des Referenzzinssatzes, wie sie der Mieterverband forderte, hatte sich im
Vorjahr auch die CVP in ihrem 2014 veröffentlichten Positionspapier zur Wohnpolitik
ausgesprochen, jedoch nicht ohne diesen Entscheid im Folgejahr bereits wieder zu
revidieren. Man hätte erkannt, wie komplex die Sache sei, so Martin Candinas
gegenüber dem Tages-Anzeiger. Es könne nicht sein, dass sich nur die Senkung des
Referenzzinssatzes automatisch auf die Mieten auswirke; ebenso müssten auch
Kostensteigerungen automatisch in die Mietzinse einfliessen. Ferner sei er von
verschiedenen Hauseigentümern sowie vom HEV-Präsidenten Hans Egloff überzeugt
worden, dass ein solcher Automatismus einen hohen administrativen Aufwand für die
Vermieterseite mit sich bringen würde. 14

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.06.2015
MARLÈNE GERBER

Nach erfolgreicher Vorprüfung im August 2015 konnte der Mieterverband mit der
Unterschriftensammlung zu seiner Volksinitiative "Mehr bezahlbare Wohnungen"
beginnen. Das Anliegen fordert unter anderem, dass im gesamtschweizerischen Schnitt
jede zehnte neu gebaute Wohnung im Eigentum von Trägern des gemeinnützigen
Wohnungsbaus sein soll. Um dies zu erreichen, sollen Kantonen und Gemeinden ein
Vorkaufsrecht auf geeignete Grundstücke erhalten. Unter den 12 Urheberinnen und
Urhebern, die mit einer absoluten Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des
Initiativkomitees ermächtigt sind, das Volksanliegen zurückzuziehen, befinden sich (in
der so aufgeführten Reihenfolge) mit Marina Carobbio Guscetti (sp, TI), Balthassar
Glättli (gp, NR), Carlo Sommaruga (sp, GE), Louis Schelbert (gp, LU), Christian Levrat (sp,
FR), Jacqueline Badran (sp, ZH) und Mathias Reynard (sp, VS) einige links-grüne
Bundesparlamentarier. 15

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.06.2015
MARLÈNE GERBER

Mitte Mai 2016 fällte das Bundesgericht ein wegweisendes Urteil betreffend die
Anfechtung von Anfangsmietzinsen. Demgemäss müssen Mieterinnen und Mieter
keinen Nachweis erbringen, dass sie sich erst nach langer, intensiver und erfolgloser
Suche nach Wohnalternativen zum Vertragsabschluss gezwungen sahen, wenn sich die
Wohnungsnot anhand objektiver Kriterien belegen lässt. Im betreffenden Fall hatten
zwei Männer 2013 gemeinsam mit dem Mieterverband Zürich die vertraglich vereinbarte
Miete von 3'900 CHF für eine 3,5-Zimmerwohnung in der Stadt Zürich innert 30 Tagen
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nach Abschluss des Mietvertrages gemäss Art. 270 Obligationenrecht beim Obergericht
Zürich angefochten. Dieses wies die Klage aufgrund Fehlens eines Nachweises von
Wohnungsnot ab. Anders urteilte nun das Bundesgericht: Bei einer damaligen
Leerwohnungsziffer von 0,11% in der Stadt und 0,61% im Kanton Zürich sei
Wohnungsknappheit klar gegeben. Ferner verschaffe die „Knappheit des Angebots [...]
den Anbietern auf dem Wohnungsmarkt eine Stellung, die derjenigen marktmächtiger
Unternehmen nahekommt", was missbräuchliche Mietzinse begünstige. Während sich
der Mieterverband Zürich mit dem Urteil zufrieden zeigte, beklagte der
Hauseigentümerverband (HEV) die dadurch entstehende Rechtsunsicherheit für die
Vermieter. Keine 30 Tage nach Bekanntgabe des Urteils reichte HEV-Präsident und
Nationalrat Hans Egloff (svp, ZH) eine parlamentarische Initiative ein, welche die Hürden
zur Anfechtung des Anfangsmietzinses erhöhen will. 16

Uneinig zeigten sich die beiden Rechtskommissionen 2016 gegenüber einer
parlamentarischen Initiative Egloff (svp, ZH), die strengere Regeln zur Zulässigkeit der
Untermiete schaffen will. Nach geltendem Recht muss die Mieterschaft den Vermieter
lediglich über die Untermiete informieren. Dieser kann sie gemäss Art. 262 Abs. 2
Obligationenrecht nur dann verweigern, wenn die Mieterschaft die Konditionen der
Untermiete nicht offenlegt, diese im Vergleich zum Hauptmietvertrag missbräuchlich
sind und/oder dem Vermieter daraus wesentliche Nachteile erwachsen. Dabei könnte
die Vermieterin neben den bereits bestehenden Regelungen die Zustimmung auch
verweigern, wenn die Untermietdauer zwei Jahre überschreitet. Zudem würde ihr das
Recht einberaumt, bei ausbleibender oder fehlerhafter Information über das
Untermietverhältnis von Seiten des Mieters den bestehenden Mietvertrag nach
unbeachteter Mahnung innert 30 Tagen zu kündigen. Im Mai beschloss die RK-NR mit 15
zu 10 Stimmen, der Initiative Folge zu geben. Die RK-SR widersetzte sich dieser Ansicht
mit 4 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung, weswegen die Vorlage zurück an die
nationalrätliche Kommission ging, um eine Empfehlung zuhanden des Nationalrats zu
fassen, welcher sich als nächstes mit dem Anliegen auseinanderzusetzen hat. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2016
MARLÈNE GERBER

Aufgrund der vorgesehenen schweizweiten Formularpflicht zur Offenlegung des
Vormietzinses scheiterte die geplante Mietrechtsrevision 2016 bereits an der
Eintretensdebatte im Parlament – ein übrigens nicht seltenes Vorkommnis im
Mietrecht, wie sich anhand der ebenfalls an der Eintretensdebatte gescheiterten
Mietrechtsrevision im Jahr 2010 nachzeichnen lässt.
Während die RK-NR dem erstberatenden Nationalrat nur mit hauchdünner Mehrheit
von 13 zu 12 Stimmen empfahl, nicht auf die Vorlage einzutreten, bestärkte die grosse
Kammer diesen Antrag in der Sommersession nach einer längeren, inquisitiven und
aufgeheizten Eintretensdebatte mit 106 zu 83 Stimmen (3 Enthaltungen) bereits um
einiges deutlicher. Dazu verhalfen in erster Linie die SVP und FDP, deren Fraktionen
sich dem Vorhaben geschlossen entgegen stellten, unterstützt durch einzelne
Repräsentantinnen und Repräsentanten der GLP und CVP sowie einer Stimme aus der
BDP. Gar noch deutlicher zu Ungunsten der Vorlage fiel das ständerätliche Verdikt in
der Herbstsession aus: Die Kantonskammer beschloss mit 29 zu 14 Stimmen und ohne
lange Debatte, nicht auf die Vorlage einzutreten, womit diese vom Tisch ist.
Während die Gegner und Gegnerinnen der Revision zum einen die föderale
Kompetenzordnung beibehalten und die Einführung der Formularpflicht weiterhin den
Kantonen überlassen wollten, fürchteten sie zum anderen die Verstärkung der
Wohnungsnot, wenn Mietpreise wegen der Formularpflicht unter dem Marktwert zu
liegen kämen, sowie einen unzumutbaren administrativen Aufwand für die
Vermieterseite. Sowohl die Linke als auch Bundesrat Schneider-Ammann
argumentierten vergeblich für Eintreten auf die Vorlage. Diese diene lediglich der
Missbrauchsbekämpfung und sei somit ein Mittel gegen starke und unbegründete
Mietzinserhöhungen. Zudem zeigten sich in den sieben Kantonen, welche die
Formularpflicht kennen, bisher keine negativen Auswirkungen auf die
Investitionstätigkeit. Ferner sei auch nicht in all diesen Kantonen ein Anstieg der Anzahl
Anfechtungen zu beobachten; Zug und Nidwalden würden kaum solche Fälle kennen.
Anders ist die Lage im dritten Deutschschweizer Kanton mit einer Formularpflicht: In
Zürich hätte deren Einführung im Jahr 2013 zwar zu einem markanten Anstieg von
Klagen geführt, die meisten Fälle hätten aber einvernehmlich gelöst werden können. 
Dass die parlamentarische Debatte stark von Interessenbindungen geprägt war, zeigte
sich unter anderem am aussergewöhnlichen Engagement einiger Rednerinnen und
Redner: Hans Egloff (svp, ZH), Präsident des Hauseigentümerverbands (HEV) und
Mehrheitssprecher der RK-NR, Petra Gössi (fdp, SZ), abtretendes Vorstandsmitglied des
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HEV, Jacqueline Badran (sp, ZH), Vorstandsmitglied des Schweizerischen Mieterinnen-
und Mieterverbandes (SMV), und Carlo Sommaruga (sp, GE), dazumals Generalsekretär
des Westschweizer Mieterverbandes (ASLOCA-Romande). Der unterlegene
Mieterverband liess nach der Versenkung der Vorlage verlauten, er setze nun auf seine
im Vorjahr lancierte Volksinitiative "Für mehr bezahlbare Wohnungen". Diese konnte
noch im Oktober desselben Jahres gültig eingereicht werden. 18

Entgegen ihrer ursprünglichen Beschlusfassung entschied die RK-NR im Februar 2017
mit Stichentscheid ihres Präsidenten Jean Christophe Schwaab (sp, VD), dem
Nationalrat zu empfehlen, der parlamentarischen Initiative Egloff (svp, ZH) zur
Verschärfung der Regelungen zur Vermeidung von missbräuchlichen Untermieten
keine Folge zu geben. Die Kommission begründete ihren Entscheid damit, dass sie die
bestehenden Regelungen zum Schutze vor missbräuchlichen Untermieten als
ausreichend erachte, und dass es sich beim Vorliegen missbräuchlicher
Untermietverhältnisse nur um wenige Fälle handle. Zwar anerkenne sie die Probleme,
welche mit der Untervermietung via Airbnb oder ähnliche Plattformen entstünden,
erachte den von der Initiative eingeschlagenen Weg jedoch nicht als gangbar, um diese
Problematik anzugehen. Von diesen Argumenten liess sich der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2017 jedoch nicht beeindrucken und gab, der Minderheit Schwander
(svp, SZ) folgend, dem Anliegen mit 109 zu 77 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge. Die
Linke, die das Anliegen zusammen mit der GLP-Fraktion geschlossen bekämpfte, wurde
lediglich von einer kleinen Minderheit der CVP/EVP-Fraktion sowie von einer etwas
deutlicheren Minderheit der FDP.Liberalen-Fraktion unterstützt. Neben ihrer
Schwesterkommission erfuhr auch die RK-SR einen Sinneswandel und paradoxerweise
verhalf gerade dies der parlamentarischen Initiative zum definitiven Erfolg: Mit recht
deutlichen 6 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich die ständerätliche
Rechtskommission entgegen ihres im Vorjahr gefassten Beschlusses Ende April 2017 für
Folge geben aus. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.04.2017
MARLÈNE GERBER

HEV-Präsident Hans Egloff (svp, ZH) störte sich an einem im Mai 2016 gefällten
Bundesgerichtsentscheid, der festlegte, dass Mieterinnen und Mieter bei der
Anfechtung des Anfangsmietzinses keinen separaten Nachweis erbringen müssen, dass
sie lange und vergeblich nach preiswerteren Alternativen gesucht hätten, sofern die
Wohnungsknappheit – gemessen an der Leerwohnungsziffer –  als offensichtlich gilt.
Aus diesem Grund beabsichtigte er mittels parlamentarischer Initiative, die Hürden für
die Anfechtung des Anfangsmietzinses anzuheben, wobei vom Mieter auch bei
vorliegender Wohnungsknappheit ein Nachweis verlangt wird (bspw. durch Aufzeigen
erfolgloser Suchbemühungen), dass er sich beim Abschluss des Mietverhältnisses in
einer klaren Notlage befand. Die RK-NR gab dem Anliegen im Juni 2017 mit deutlicher
Mehrheit (18 zu 6 Stimmen) Folge, da sie den im Vertragsrecht geltenden Grundsatz von
Treu und Glauben mit dem Bundesgerichtsurteil in Frage gestellt sah. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.06.2017
MARLÈNE GERBER

Als Reaktion auf diverse bürgerliche Vorstösse, die gemäss dem Schweizerischen
Mieterinnen und Mieterverband (SMV) die Rechte der Mieterinnen und Mieter bei
Annahme massiv einschränken würden – namentlich die parlamentarischen Initiativen
Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 15.455, Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493), Fässler (cvp, AI; Pa.Iv. 17.492),
Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 16.459, Pa.Iv. 17.491), Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515)
und Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) –, lancierte der Verband Anfangs 2018 eine Online-
Petition «Nein zu Wuchermieten». An einer Medienkonferenz wies der SMV auf die
verheerenden Folgen dieser Initiativen hin und verdeutlichte, dass der Verband bereit
sei, das Referendum zu ergreifen, sollten die Initiativen angenommen werden. Innert
sechs Wochen unterschrieben beinahe 20'000 Personen das Anliegen, das Mitte März
als offener Brief der RK-SR überreicht wurde. Die ständerätliche Rechtskommission
zeigte sich davon nicht abschliessend beeindruckt und gab im selben Jahr den
parlamentarischen Initiativen Egloff (Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493), Feller (Pa.Iv. 16.459) und
Vogler (Pa.Iv. 16.458) Folge. Sie wich jedoch bei den Anliegen Feller (Pa.Iv. 17.491) und
Nantermod (Pa.Iv. 17.514, 17.515) vom positiven Entscheid ihrer Schwesterkommission
ab, beschloss keine Folge zu geben und lancierte im Gegenzug eine ausgewogenere
Kommissionsmotion (Mo. 18.4104). 

Für die parlamentarische Initiative Egloff (Pa.Iv. 15.455), der bereits im Vorjahr Folge
gegeben worden war, bewilligte der Nationalrat im Frühjahr 2019 eine
Fristverlängerung, damit deren Umsetzung gegebenenfalls in Einklang mit der damals
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noch hängigen Motion der RK-SR erfolgen könne. Nicht beraten wurde die
parlamentarische Initiative Fässler (Pa.Iv. 17.492), die ebenfalls eine Neuregelung zu den
missbräuchlichen Mietzinsen beabsichtigte. Sie war im Juli 2018 vom Urheber
zurückgezogen worden. 21

Ebenso wie drei weiteren parlamentarischen Initiativen, welche die Vermieterseite in
Streitigkeiten um missbräuchliche Mieten stärken wollte (17.491, 17.514, 17.515), gab die
RK-NR im Juli 2018 auch einer parlamentarischen Initiative Egloff (svp, ZH) Folge, die
beweisbare Kriterien für die Orts- und Quartierüblichkeit der Mieten im Mietrecht
festhalten wollte. Dem Präsidenten des Hauseigentümerverbands (HEV) ging die
Rechtsprechung bezüglich Anforderungen an die Orts- und Quartierüblichkeit zu weit.
Die Anforderungen seien zu wenig praxisnah oder, falls der Nachweis erbracht werden
könne, sei dies nur mit sehr hohem Aufwand möglich. Vermieter seien keine
Immobilienfachexperten und nicht zuletzt wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit
benötigter Informationen gestalte es sich als schwierig bis unmöglich, Objekte zu
finden, die ähnliche Eigenschaften bezüglich Lage, Grösse, Ausstattung, Zustand und
Bauperiode ausweisen. Aus diesem Grund schlug Nationalrat Egloff vor, Art. 269a des
Obligationenrechts durch diverse Punkte zu konkretisieren. So soll festgehalten
werden, dass der Zustand und die Ausstattung anhand dreier Kategorien (einfach, gut,
sehr gut) zu bestimmen seien. Ferner sollen drei taugliche Objekte zum Vergleich
ausreichen und nach 1930 erstellte Gebäude mit Gebäuden verglichen werden können,
deren Baujahr bis zu 20 Jahre vom Baujahr des interessierenden Objekts abweicht.
Sofern vorhanden sollten auch ausreichend differenzierte Statistiken des Bundes oder
der Branche zum Vergleich zugelassen werden können. Die Kommission fällte ihren
positiven Entscheid mit 13 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Gleichentags empfahl sie
eine parlamentarische Initiative Sommaruga (17.459) zur Ablehnung, die der Mieterseite
in jedem Fall erlauben möchte, den Anfangsmietzins anzufechten. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.07.2018
MARLÈNE GERBER

Nach der deutlichen Niederlage in der RK-NR erlitt die parlamentarische Initiative
Sommaruga (sp, GE) mit der Forderung eines generellen Anspruchs auf Anfechtung des
Anfangsmietzinses in der Herbstsession 2018 im Nationalrat endgültig Schiffbruch. Den
geschlossen stimmenden Fraktionen der Grünen und SP (55 Stimmen) stand ein ebenso
geschlossener Block aus allen restlichen Fraktionen gegenüber (140 Stimmen).
Unterdessen ging es den vier bürgerlichen Initiativen zum Mietrecht mit Ausnahme der
Initiative Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 17.493) trotz wohlwollender Position der RK-NR in der
Schwesterkommission nicht viel besser (Pa.Iv. 17.491, Pa.Iv. 17.514, 17.515). 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2018
MARLÈNE GERBER

Nachdem die RK-NR im Juli 2018 einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD)
betreffend die zeitgemässe Berechnung der zulässigen Rendite im Mietrecht
grossmehrheitlich Folge geleistet hatte, kam die ständerätliche Schwesterkommission
im November desselben Jahres nach Einholen eines Verwaltungsberichts zu einem
anderen Beschluss. Der Kurzbericht, der die Folgen bei Annahme der diversen hängigen
Anliegen betreffend Mietzinse abzuschätzen hatte, veranlasste eine einstimmige RK-SR
zur Einreichung einer Kommissionsmotion (Mo. 18.4101). Mit deren Annahme würde der
Bundesrat beauftragt, eine umfassende, zeitgemässe und ausgewogene Revision der
Mietzinsregelungen auszuarbeiten. Der Initiative Feller gab die Kommission mit 0 zu 5
Stimmen bei 8 Enthaltungen keine Folge. Negativ äusserte sich die Kommission
gleichentags auch zu drei weiteren Anliegen im Bereich der Mietzinsregelungen (Pa.Iv.
17.511, Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515). Zustimmung erfuhren hingegen zwei parlamentarische
Initiativen Egloff (Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493). 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
MARLÈNE GERBER

Mit 6 zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen schloss sich die RK-SR im November 2018 ihrer
Schwesterkommission an und gab einer parlamentarischen Initiative Egloff (svp, ZH)
Folge. Damit soll der Vermieterseite unter anderem die Suche nach Vergleichsobjekten
erleichtert werden, die als Beweis für die Orts- und Quartierüblichkeit des
geforderten Mietzinses beigezogen werden können. Die Kommission gab gleichentags
einer weiteren, thematisch ähnlich gelagerten Initiative des HEV-Präsidenten Folge
(Pa.Iv. 16.451). 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
MARLÈNE GERBER

01.01.89 - 01.01.19 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Gleich zwei parlamentarischen Initiativen von HEV-Präsident Hans Egloff (svp, ZH) gab
die RK-SR im November 2018 Folge. Während die eine die Beweisbarkeit der Orts- und
Quartierüblichkeit der Mieten erleichtern will (Pa.Iv. 17.493), beabsichtigt die andere die
Anhebung der Hürden für die Anfechtung des Anfangsmietzinses. Demnach soll das
Vorliegen der Wohnungsknappheit gemessen an objektiven Kriterien wie der
Leerwohnungsziffer nicht als ausreichender Grund für die Anfechtung betrachtet
werden, wie dies das Bundesgericht jüngst geurteilt hatte. Die ständerätliche
Rechtskommission fällte ihren Beschluss mit 7 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung und folgte
damit ihrer erstberatenden Schwesterkommission. 
Weniger erfolgreich waren hingegen zwei parlamentarischen Initiativen von Seiten der
SP: Gleichentags gab die Kommission nämlich einer parlamentarischen Initiative
Berberat (sp, NE; Pa.Iv. 17.511), welche den Schutz vor missbräuchlichen Mieten
verstärken wollte, deutlich keine Folge. Ähnlich klar war bereits in der Herbstsession
eine mit dem gleichen Zweck lancierte parlamentarische Initiative Sommaruga (sp, GE;
Pa.Iv. 17.459) im Nationalrat gescheitert. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
MARLÈNE GERBER

Ebenso wie die parlamentarische Initiative Sommaruga (sp, GE; Pa.Iv. 17.459), verlangte
die im Ständerat eingereichte parlamentarische Initiative Berberat (sp, NE) die
bedingungslose Möglichkeit zur Anfechtung des Anfangsmietzinses innert 30 Tagen
nach Übernahme der Sache. Doch auch sie scheiterte in der Rechtskommission des
zuständigen Erstrates: Die RK-SR, welche das Anliegen im November 2018 mit diversen
weiteren, sachverwandten Anliegen von Seiten der Vermieter beriet, gab dem Geschäft
mit 2 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen keine Folge. Die Mehrheit der bürgerlichen
Initiativen erlitt dasselbe Schicksal (Pa.Iv. 17.491, Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515). Folge erteilte
die Kommission einzig zwei parlamentarischen Initiativen Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 16.451
und Pa.Iv. 17.493). An derselben Sitzung beschloss die Kommission zudem die
Einreichung einer Kommissionsmotion (Mo. 18.4101), mit welcher angesichts der
zahlreichen Vorstösse und Anliegen eine umfassende Revision der Mietzinsregelungen
ins Auge gefasst werden soll. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2018
MARLÈNE GERBER

Raumplanung

Die Jungen Grünen lancierten im April 2015 ihre Volksinitiative „Zersiedelung stoppen
– für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)“. Als
„Umweltproblem Nummer eins“ bezeichnete Andreas Lustenberger, Co-Präsident der
Jungen Grünen und Zuger Kantonsrat, die Zersiedelung in der Schweiz: Zwischen 1985
und 2009 sei die hiesige Siedlungsfläche um 44 Prozent angewachsen. Gemäss einer
der zwei zentralen Forderungen der Initiative soll die Ausscheidung neuer Bauzonen mit
der Initiative nur noch möglich sein, wenn andernorts eine in Bezug auf den
potentiellen landwirtschaftlichen Ertrag gleichwertige Fläche von mindestens
ebendieser Grösse ausgezont wird. Zwar darf ein Kanton bereits heute aufgrund des im
Jahr 2013 an der Urne befürworteten Raumplanungsgesetzes (RPG) nur noch
Baulandreserven für den Bedarf der kommenden 15 Jahre horten. Nach Ablauf dieser 15
Jahre kann der Bedarf mittels Revision des Richtplans jedoch angepasst werden. Von
der Einführung einer Bauzonen-Limite sei bei der RPG-Revision abgesehen worden,
ergänzte Aline Trede, Nationalrätin der Grünen aus Bern. Somit führe das
Raumplanungsgesetz nicht zum erhofften Ziel. 
Als zweite Forderung verlangt die Initiative die Siedlungsentwicklung gegen innen und
günstige Rahmenbedingungen für nachhaltige Quartiere. Letztere zeichnen sich durch
kleinräumige Strukturen von Wohnen, Arbeiten und Freizeit aus und streben eine hohe
Lebensqualität und kurze Verkehrswege an. 
Neben der Grünen Partei Schweiz, der JUSO, der Alpeninitiative, UmverkehR sowie
weiteren Jungparteien und Organisationen gab auch der Hausverein Schweiz, der
Verband für ökologisch und fair gesinnte Eigentümerinnen und Eigentümer, seine
Unterstützung für die Initiative bekannt. SVP-Nationalrat und Präsident des
Hauseigentümerverbandes (HEV) Hans Egloff liess auf Anfrage bereits verlauten, dass
man die Initiative nicht unterstützen werde. Mit der Revision des RPG und der
Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative habe man bereits zwei Gesetze geschaffen, die
der Zersiedelung entgegenwirken sollen.
Laut Berechnungen der Jungen Grünen bestünde innerhalb der bestehenden
Bauzonenreserven Platz für 1.5-1.6 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner, wenn man von
einer Besiedelung in bisheriger Dichte ausgehe. Mit einer moderaten Verdichtung
bereits überbauter Flächen könne jedoch ergänzend Wohnraum für weitere 1.1 Mio.
Personen geschaffen werden. Gemäss ARE gibt es keine zuverlässigen Schätzungen zum
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Potential der Siedlungsentwicklung gegen innen. 28

Bodenrecht

In einer Motion beantragt die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK)
des Ständerates die Abschreibung der im Jahre 2008 an den Bundesrat
zurückgewiesenen Vorlage zur Aufhebung der Lex Koller (Bundesgesetz über den
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland). Bei Aufhebung der
Beschränkungen zum Grundstückerwerb durch ausländische Personen befürchtete die
Kommission steigenden Druck auf die ohnehin schon hohen Miet- und
Immobilienpreise. In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen, namentlich der
anhaltenden Zuwanderung aus dem Ausland sowie der aktuell günstigen Investitionslage
auf dem Schweizer Immobilienmarkt, sei die Lex Koller ein wichtiges Instrument zur
Lenkung der Nachfrage. Eine Abschaffung der Beschränkungen sei somit nicht
erwünscht, so die Ausführungen des Bundesrates. Nachdem sie sich in ihrer Botschaft
im 2007 noch für die Aufhebung der Lex Koller ausgesprochen hatte, zeigte sich die
Regierung nun willens, anstelle der Aufhebung nötige Anpassungen der Lex Koller zu
prüfen. Drahtzieherin in der Kommission und im Gespräch mit diversen
Regierungsmitgliedern war Jacqueline Badran (sp, ZH). Ihrer Meinung nach bedarf es
sogar einer Verschärfung der Lex Koller, um die starke Immobiliennachfrage erfolgreich
zu dämpfen. Nachdem alle grossen Parteien bekannt gegeben hatten, dass sie sich zum
aktuellen Zeitpunkt ebenfalls gegen eine Abschaffung der Lex Koller aussprechen
würden, nahm der Nationalrat die Motion in der Dezembersession stillschweigend an.
Die Behandlung der Motion im Ständerat stand zu Ende des Berichtsjahres noch aus. 29

MOTION
DATUM: 03.12.2012
MARLÈNE GERBER

Eine Anpassung, resp. die Rücknahme einer vorgängig eingeführten Lockerung der Lex
Koller, beantragte im September die Motion Badran (sp, ZH). 75 Mitunterzeichnende
zählte das Anliegen, darunter die beinahe geschlossenen Fraktionen der Grünen, SP
und BDP und einige Parteivertreter der CVP und SVP. Laut geltendem Recht dürfen
ausländische Investoren seit April 2005 Anteile an Immobilienfonds erwerben, sofern
die Anteilscheine regelmässig gehandelt werden. Weiter ist es Personen im Ausland
bewilligungsfrei erlaubt, Anteile einer juristischen Person, deren Zweck der Erwerb von
oder der Handel mit bewilligungspflichtigen Grundstücken ist, zu erlangen, sofern die
Anteile an einer Schweizer Börse zugelassen sind. Diese Privilegierung des Erwerbs von
Anteilen an Immobilienfonds und börsenkotierten Immobiliengesellschaften
erachtete die Motionärin als unzulässig. Dies widerspreche der dem Bundesgesetz
zugrunde liegenden Bestrebung, Grundstückgewinne im Inland zu behalten. Das
Anliegen stiess beim Bundesrat auf Anklang und fand daraufhin in der grossen Kammer
stillschweigende Zustimmung. Die Behandlung des Geschäfts im Zweitrat stand im
Berichtsjahr noch aus. 30

MOTION
DATUM: 13.12.2013
MARLÈNE GERBER

Von Regierung und Nationalrat gebilligt wurde eine weitere Motion von Jacqueline
Badran (sp, ZH) und über 70 Mitunterzeichnenden zu einem ähnlichen Anliegen. Die
Motion fordert, den Erwerb von betrieblich genutzten Immobilien durch Personen im
Ausland erneut der Lex Koller zu unterstellen, wobei grosszügige Ausnahmen für den
Kauf von Hotelliegenschaften geprüft werden sollen. Der seit einer Änderung der Lex
Koller im Jahr 1997 bewilligungsfreie Erwerb von Gewerbeimmobilien durch Personen
im Ausland sei zweckfremd, führe zu Destabilisierung und Erhöhung der
Immobilienpreise und begünstige die Kapitalflucht in die Schweiz. Der Ständerat
äusserte sich im Berichtsjahr noch nicht zum Anliegen. 31

MOTION
DATUM: 13.12.2013
MARLÈNE GERBER

Ganz im Gegensatz zum Nationalrat, der 2013 zwei Motionen von Jacqueline Badran (sp,
ZH) zur Verschärfung der Lex Koller diskussionslos angenommen hatte, sorgten die
kontroversen Beratungen der RK-SR sowie die ständerätliche Debatte für eine
Kehrtwende. Konkret wollte Nationalrätin Badran (sp, ZH) mit ihren Anliegen zwei
vorgängig eingeführte Lockerungen der Lex Koller rückgängig machen: 1997 hatte das
Parlament eine entsprechende Gesetzesänderung angenommen, die einen
uneingeschränkten Verkauf von Gewerbeliegenschaften an Personen im Ausland
ermöglichte. Ferner dürfen solche Personen in der Schweiz seit 2005 Anteile an
börsenkotierten Immobiliengesellschaften erwerben. Im Vorfeld der parlamentarischen
Beratung im Ständerat richtete sich eine Allianz bestehend aus
Immobiliengesellschaften, Gewerbe- und Hauseigentümerverband sowie den
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Immobilienfonds von UBS und CS in einem Schreiben an die zuständige Kommission, in
dem sie vor Annahme der Motionen warnte. Gemäss Luciano Gabriel, CEO der
Immobiliengesellschaft PSP Swiss Property, würden solche Regelungen den
Wirtschaftsstandort Schweiz gefährden. Ferner wäre die Vorschrift zur Überprüfung
der Herkunft eines Käufers bei entsprechenden Börsentransaktionen eine kostspielige
Angelegenheit. Mit knappen Mehrheiten empfahl die ständerätliche Rechtskommission
ihrem Rat schliesslich die Ablehnung der Anliegen. Gemäss Kommissionsmehrheit seien
die Immobilienpreise primär von inländischen Faktoren und der Nachfrage beeinflusst -
eine Ansicht, die auch von der Allianz geteilt wurde. Nach umkämpfter Diskussion, in
der die Befürworter die Anliegen als geeignet erachteten, um den Druck auf den
Immobilienmarkt zu reduzieren, und sich die Gegner gegen eine Abschottung von
ausländischen Investoren wehrten und deren negativen Einfluss auf den
Immobilienmarkt dementierten, folgte der Ständerat mit Zweidrittelmehrheit dem
Antrag seiner Kommissionsmehrheit und lehnte die beiden Motionen ab. Während der
Debatte stellte der freisinnige Fabio Abate (fdp, TI) die Frage, ob es so kurz nach
Annahme der Masseneinwanderungsinitiative angebracht sei, auch noch den Spielraum
ausländischer Investoren einzuschränken. Dies wurde von einer bürgerlichen Mehrheit
verneint: Während sich Vertreter der CVP, FDP, BDP und SVP für die Ablehnung der
Motionen stark machten, erhielt die Linke Unterstützung durch Vertreter der GLP und
den parteilosen Thomas Minder (parteilos, SH). Die zuständige Bundesrätin Sommaruga,
die sich ebenfalls für die Annahme der Motionen einsetzte, kündigte zudem weitere
Bestrebungen zur Änderung der Lex Koller an. Sie habe das Bundesamt für Justiz
beauftragt, Lücken in der bestehenden Gesetzgebung zu eruieren, wobei
Handlungsbedarf festgestellt worden sei. 32

Im März 2017 präsentierte der Bundesrat seinen Vernehmlassungsentwurf zur Revision
der Lex Koller, der lediglich eine leichte Verschärfung des Gesetzes beinhaltete. In zwei
entscheidenden Punkten sah der Bundesrat nämlich von seinen ursprünglichen Plänen
ab. So beabsichtigte er mit der Vorlage nicht, Betriebsstättegrundstücke erneut dem
Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland zu
unterstellen – diese waren mit einer 1997 eingeführten Lockerungen vom Gesetz
ausgenommen worden. Ferner schlug er auch nicht vor, den Erwerb von Anteilen an
börsenkotierten Immobiliengesellschaften durch Personen im Ausland zu untersagen,
womit eine im Jahr 2005 eingeführte Lockerung rückgängig gemacht werden würde. Er
stellte diese beiden Punkte in seiner Vernehmlassungsvorlage jedoch als mögliche
Erweiterungen der Revision zur Diskussion und griff damit die Anliegen zweier im Jahr
2014 erledigten Motionen von Nationalrätin Badran (sp, ZH) auf. Der Bundesrat sowie
der Nationalrat hatten diese Anliegen damals unterstützt; die Motionen waren in der
Folge jedoch am Willen des Ständerats gescheitert. Mit der Revision erfüllt werden
sollte jedoch ein Postulat Hodgers (gp, GE; Po. 11.3200), das Staatsangehörigen aus
aussereuropäischen Ländern den Erwerb von Anteilsscheinen an
Genossenschaftswohnungen ermöglichen wollte. Die geltende Regelung hätte zur Folge,
dass solche Personen keinen Zugang zu diesem Segment an preisgünstigen Wohnungen
hätten, so die Ausführungen des Bundesrats. Darüber hinaus enthielt die Vorlage etwa
Bestimmungen zur Verschärfung des Hauptwohnerwerbs durch Personen aus Nicht-
EU-EFTA-Staaten und beabsichtigte unter anderem, Rechtssicherheit in Bezug auf die
Umnutzung von gewerblich genutzten Grundstücken zu schaffen, indem sie die
vollständige oder teilweise Umnutzung von Betriebsstätten zu Wohnraum explizit
untersagen wollte. Ferner zielten die vorgeschlagenen Änderungen auch darauf ab, den
Vollzug in den Kantonen zu vereinfachen.
Bereits am Tag nach der Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens konnten
Interessenvertreter und -vertreterinnen gegenüber den Medien ihre Meinung zum
Vorschlag kundtun – und dies zum Teil mit ungewohnten Argumenten. Dass Bürgerinnen
und Bürger mit Herkunft ausserhalb der EU- oder EFTA-Staaten zum Erwerb von
Hauptwohnsitz eine Bewilligung benötigten, die an die Pflicht geknüpft wäre, das
Wohneigentum innert zwei Jahre nach Wegzug wieder zu veräussern, beurteilte Hans
Egloff, SVP-Nationalrat und Präsident des Hauseigentümerverbands (HEV), als
«ausländerfeindlich». Darüber hinaus würde sich die Situation auf dem
Mietwohnungsmarkt verschärfen, da solche Personen vom Hauskauf als Alternative
absehen würden. Die ablehnende Haltung gegenüber den geplanten Verschärfungen
wurde von der Wirtschaft generell gestützt. Auch die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete stellte sich gegen neuerliche Einschränkungen in
Berggebieten; man leide bereits unter den Folgen der Zweitwohnungsinitiative.
Economiesuisse kritisierte die Vorlage wenige Monate später ebenfalls aufs Schärfste.
Neben inhaltlicher Kritik unterstellte der Dachverband der Wirtschaft dem Bundesrat
gar, einen «unwürdigen Trick» anzuwenden. Zur Erfüllung des Postulats hätte eine
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Verordnungsänderung genügt; der Postulant selber habe diesen Weg in seinem Vorstoss
vorgeschlagen. Generell zeigte sich die Schweizer Wirtschaft entrüstet ob der beiden
lediglich zur Diskussion gestellten Punkte und auch die Pensionskassen, die gemäss
Bundesrat durch entsprechende Einschränkung auf dem Investitionsmarkt vor
ausländischer Konkurrenz geschützt werden könnten, vertraten die Ansicht, diese
Argumentation entbehre jeglicher Grundlage. Auch die drei grossen bürgerlichen
Parteien stellten sich deutlich gegen den Entwurf. Ganz anders war der Tenor von
Seiten der links-grünen Parteien und des Mieterverbands. Diese Akteure begrüssten die
vorgeschlagenen Verschärfungen der Lex Koller, um den Druck auf den Wohnungsmarkt
zu reduzieren und inländische Pensionskassen, Baugenossenschaften und Private zu
schützen. Die SP ortete ferner im Kauf von Immobilien durch Personen im Ausland eine
nicht unerhebliche Gefahr der Geldwäscherei, weswegen sie die Vorlage gerne um
Bestimmungen zur Bekämpfung ebendieser ergänzt hätte. 33

Wohnungsbau und -eigentum

Im März kam mit der Volksinitiative „Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen“ ein
Anliegen der Schweizerischen Gesellschaft zur Förderung des Bausparens (SGFB) zur
Abstimmung. Die Initiative verlangte die fakultative Einführung von Steuerabzügen beim
erstmaligen Erwerb von Wohneigentum. Darüber hinaus sollen Abzüge für an der
Erstliegenschaft vorgenommene energiesparende Massnahmen getätigt werden
können. Die politischen Akteure zeigten sich im Vorfeld stark gespalten. Erstmals seit
1977 konnten sich die parlamentarischen Kammern für das Bausparanliegen des SGFB
und die im Juni zur Abstimmung stehende Bauspar-Vorlage des HEV (siehe unten) nicht
auf eine gemeinsame Abstimmungsempfehlung einigen. Der von der Einigungskonferenz
präsentierte Kompromissvorschlag war im Vorjahr in beiden Kammern gescheitert.
Während der Nationalrat beide Volksanliegen zur Annahme empfehlen wollte, hatten
der Stände- wie auch der Bundesrat in beiden Fällen auf Ablehnung plädiert. Im
Gegensatz zu den Linksparteien, die der Bauspar-Initiative des SGFB geschlossen
ablehnend gegenüber standen, zeigten sich die kantonalen Sektionen der bürgerlichen
Parteien gespalten. Obwohl deren Mutterparteien die Initiative allesamt zur Annahme
empfahlen, beschlossen verschiedenste kantonale Parteien ein Nein. Insbesondere
zersplittert zeigte sich, wie bereits bei der RPG-Revision, die CVP. Deren Vorstand
fasste die Ja-Parole äusserst knapp mit 15 zu 13 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Die
Gespaltenheit reflektierte schliesslich in den insgesamt 12 abweichenden
Kantonalsektionen. Das Stimmvolk schickte die Vorlage bei einer Stimmbeteiligung von
45,0% und einem Nein-Anteil von 55,8% bachab. Noch klarer zeigte sich die Ablehnung
bei den Ständen mit lediglich 4 1/2 unterstützenden Kantonen. Der Kanton Basel-
Landschaft, welcher als einziger Kanton noch über die Möglichkeit des Bausparens
verfügt, entpuppte sich als einziger zustimmender Kanton der Deutschschweiz und
sogar er äusserte seine Unterstützung mit einem Ja-Anteil von 53% lediglich relativ
knapp. Als Gründe für dieses Ergebnis wurde die angespannte finanzielle Lage des
Baselbietes angeführt. Finanzministerin Widmer-Schlumpf (bdp) zeigte sich zufrieden
mit dem Entscheid, da nur ausgewählte Kreise von den zusätzlichen
Steuererleichterungen hätten profitieren können. Letzteres bestritt Hans Egloff, damals
Vorstandsmitglied des HEV. Man habe es jedoch verpasst, mit dem Argument von
zusätzlichen Bauaufträgen um die Gunst der KMU zu werben. Der HEV sah die Chancen
des eigenen, am 17.6. zur Abstimmung stehenden Bausparanliegens weiterhin intakt und
gab an, die festgestellten Mängel in der aufkommenden Kampagne korrigieren zu
wollen.

Abstimmung vom 11. März 2012

Beteiligung: 45,0%
Ja: 980'273 (44,2%) / 4 1/2 Stände
Nein: 1'237'825 (55,8%) / 16 5/2 Stände

Parolen: 
– Ja: FDP(4)*, CVP(12)*, SVP(1)*, BDP(2)*; SGV, SBV.
– Nein: SP, EVP, CSP, GPS, GLP; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 34
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Am 23. September kam mit der Volksinitiative „Sicheres Wohnen im Alter“ bereits das
dritte Volksanliegen zur Wohneigentumsförderung im Jahr 2012 zur Abstimmung. Das
Volksanliegen des HEV verlangte die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung für
Hausbesitzer im Rentenalter. Bundesrat und Parlament beantragten Ablehnung der
Vorlage. Während der Nationalrat im Vorjahr entgegen Ständerat und Bundesrat noch
auf Annahme plädiert hatte, führte ein Umschwenken der BDP- und CVP/EVP-Fraktion
in der neu gewählten grossen Kammer im Berichtsjahr zum Einlenken. Unter den
Verbänden kämpfte der Hauseigentümerverband alleine auf weiter Flur für das Anliegen
und erhielt von Seiten der Parteien lediglich Unterstützung von der SVP. Die FDP, deren
Fraktion sich im Nationalrat noch für die Initiative ausgesprochen hatte, beschloss an
ihrer Delegiertenversammlung die Nein-Parole. Ausschlaggebend für diese Wende sei
unter anderem die herbe Abstimmungsniederlage der HEV-Bausparinitiative vom 17.6.,
liess Parteipräsident Philipp Müller verlauten. Zahlreiche Rückmeldungen von
Parteianhängern hätten die FDP für deren positive Haltung zum Bausparen kritisiert. Es
habe sich gezeigt, dass Regelungen, von denen ausschliesslich eine bestimmte
Personengruppe profitieren könne, von der Parteibasis als unliberal erachtet werden.
Hingegen stellten sich einige kantonalen Sektionen der CVP und FDP sowie eine BDP-
Sektion gegen ihre Mutterparteien und empfahlen den Bürgern ein Ja. Bei einer
Stimmbeteiligung von 41.5% lehnte das Schweizer Volk die Initiative dann mit einem Ja-
Anteil von 47.4% und der Zustimmung durch 9 1/2 Stände ab. Unterstützung fand das
Anliegen insbesondere in der Ostschweiz, sowie in den Kantonen Solothurn, Genf und
Tessin. Hans Egloff, Präsident des HEV, wertete dieses Ergebnis als „Riesenerfolg“, wenn
man berücksichtige, dass die eidgenössische Hauseigentümerquote nur 39% betrage.
Das Abstimmungsergebnis liess von verschiedenster Seite die Forderung nach einer
generellen Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung aufkommen. Während sich der
Mieterverband und die Grüne Fraktion für einen reinen Systemwechsel aussprachen,
was zusätzlich die Aufhebung der bestehenden steuerlichen Abzugsmöglichkeiten
bedeuten würde, favorisierten der HEV und die FDP einen Systemwechsel unter
Beibehaltung bestimmter Abzugsmöglichkeiten. Bereits in der Folgewoche wurden
verschiedenste Vorstösse mit Vorschlägen zum Systemwechsel eingereicht. Die
parlamentarische Behandlung dieser Anliegen stand im Berichtsjahr noch aus.

Abstimmung vom 23. September 2012

Beteiligung: 41,5%
Ja: 1'013'871 (47,4%) / 9 1/2 Stände
Nein: 1'125'355 (52,6%) / 11 5/2 Stände

Parolen: 
– Ja: SVP; HEV, SGV.
– Nein: BDP(1)*, CVP(2)*, CSP, EVP, FDP(4)*, Grüne, GLP, SP; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 35

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2012
MARLÈNE GERBER

Das knappe Abstimmungsergebnis seiner 2012 an Volk und Ständen gescheiterten
Volksinitiative "Sicheres Wohnen im Alter" nahm der Präsident des
Hauseigentümerverbands (HEV) und Nationalrat Hans Egloff (svp, ZH) als Anstoss zur
Einreichung einer Motion. Das Anliegen, das ein generelles, einmaliges Wahlrecht zur
Befreiung des Eigenmietwerts von der Einkommenssteuer forderte, nahm die im
Abstimmungskampf zur Volksinitiative eingebrachte Kritik auf, welche sich gegen die
Privilegierung von Eigentümern im Rentenalter gegenüber anderen Hausbesitzern
gerichtet hatte. Wer sein Wahlrecht wahrnehmen und auf die
Eigenmietwertbesteuerung verzichten würde, könnte im Gegenzug nicht länger Abzüge
für Versicherungsprämien und Verwaltungskosten geltend machen und private
Schuldzinsen könnten nur noch bis zur Höhe der steuerbaren Vermögenserträge
abgezogen werden. Wie auch gegenüber den meisten anderen im Nachgang zur
Volksabstimmung eingereichten Vorstössen mit der Forderung eines Systemwechsels
äusserte sich der Bundesrat in seiner Antwort ablehnend zum Anliegen. Die
vorgeschlagene Reform zur Wohneigentumsbesteuerung sei weder ausgewogen noch
konsistent noch finanziell verkraftbar. Inkonsistent, da Unterhaltskosten weiterhin in
Abzug gebracht werden könnten, obwohl der Eigenmietwert nicht länger zu versteuern
wäre. Ferner würde eine solche Regelung zur Ungleichbehandlung der Hauseigentümer
gegenüber der Mieterschaft führen, da für erstere ein "attraktives Instrument zur
Steueroptimierung" geschaffen würde. Und nicht zuletzt hätte eine so ausgestaltete
Reform eine zusätzliche finanzielle Belastung der öffentlichen Hand zur Folge; der
Bundesrat rechnete mit höheren Ausfällen als die beim Volksanliegen des HEV

MOTION
DATUM: 25.09.2014
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geschätzten CHF 250 Mio. Anders entschied der Nationalrat: Mit äusserst knappen 93
zu 90 Stimmen bei drei Enthaltungen befürwortete er das Anliegen. Auf Annahme
plädierte eine geschlossene SVP-Fraktion, eine beinahe einstimmige FDP-Fraktion
sowie eine qualifizierte Minderheit aus Vertretern der CVP und BDP. Im Gegenzug
scheiterten drei weitere Motionen zum Thema alle im Nationalrat, namentlich die
Anliegen Bäumle (glp, ZH), Streiff-Feller (evp, BE) sowie eine Motion der Grünen
Fraktion, welche alle die generelle Aufhebung der Eigenmietwertbesteuerung bei
gleichzeitiger Abschaffung von Steuerabzügen auf selbstgenutztem Wohneigentum
forderten. Der Bundesrat hatte lediglich die Motion Streiff-Feller (evp, BE) zur Annahme
empfohlen, welche gewisse Steuerabzüge beibehalten wollte. 36

Gleich mit drei Motionen beabsichtigte der Präsident des Hauseigentümerverbands
(HEV) und Nationalrat Hans Egloff (svp, ZH) im Jahr 2015, Regelungen betreffend das
elektronische Grundstückinformationssystem (E-Gris) anzupassen, welches in Terravis,
das neu geschaffene, elektronische Auskunftsportal für Grundbuchdaten und Daten der
amtlichen Vermessung in der Schweiz, integriert ist. Zum einen störte sich Egloff wegen
Befürchtungen des Datenmissbrauchs am generellen Einsichtsrecht für Anwälte und
andere Berufsgruppen, die das System nur punktuell nutzen würden und die ihre
Anfragen deswegen wie bis anhin über die kantonalen Grundbuchämter durchführen
sollen (Mo. 15.3319). Eine zweite Motion zielt darauf ab, den Grundeigentümern ein
Einsichtsrecht in die Grundbuchdaten via Terravis zu verschaffen, damit diese
Abfragen überprüfen und allfällige Missbräuche feststellen könnten (Mo. 15.3323). Nicht
zuletzt sah der HEV-Präsident die Grundbuchdaten in staatlichen Händen am ehesten
in Sicherheit, weswegen er in einer dritten Motion (Mo. 15.3320) forderte, dass das
elektronische Grundstückinformationssystem staatlich oder durch eine unabhängige
privatrechtliche Organisation betrieben werden soll und nicht wie aktuell von der Six
Group, die sich im Besitz verschiedener Schweizer Banken befindet. Der Nationalrat
beriet 2015 lediglich über das Einsichtsrecht für Grundeigentümer. Auf Anraten des
Bundesrates nahm die grosse Kammer das Anliegen als Erstrat mit 123 zu 52 Stimmen
an. 37

MOTION
DATUM: 21.09.2015
MARLÈNE GERBER

In der Frühjahrssession befürwortete der Ständerat als Zweitrat auf Anraten seiner
Kommission ebenfalls eine Motion Egloff (svp, ZH) mit der Forderung nach einem
Einsichtsrecht für Grundeigentümer in im elektronischen
Grundstückinformationssystem (E-Gris) getätigte Anfragen. Beinahe zeitgleich und
ebenfalls aus Datenschutzgründen beschloss der Nationalrat in der Sommersession
2016, eine Revision des Zivilgesetzbuches betreffend den elektronischen Zugriff auf das
Grundbuch auf Anraten seiner Kommission zurückzuweisen. 38

MOTION
DATUM: 29.02.2016
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen der nationalrätlichen Beratungen zur Revision des Zivilgesetzbuches in
Bezug auf das Grundbuch erfuhren die beiden noch hängigen Anliegen von Hans Egloff
(svp, ZH) starke Unterstützung. Der Nationalrat beantragte die Rückweisung des
Geschäfts unter anderem mit dem Auftrag an den Bundesrat, eine strengere
Zugriffsbeschränkung zum elektronischen Grundstückinformationssystem
auszuarbeiten, wie dies Egloff in der einen Motion 15.3319 forderte. Im Sinne der
zweiten Motion 15.3320 erhält der Bundesrat im Falle der Rückweisung ebenfalls den
Auftrag, den Betrieb des informatisierten Grundbuchs in eine „öffentlich-rechtliche
Trägerschaft unter überwiegendem Einfluss des Bundes oder der Kantone" zu
überführen. 39

MOTION
DATUM: 14.06.2016
MARLÈNE GERBER

In der Frühjahrssession 2017 lehnte der Ständerat eine Motion Egloff (svp, ZH) mit der
Forderung nach einem einmaligen und allgemeinen Wahlrecht zur Befreiung des
Eigenmietwerts von der Einkommenssteuer ab. Die Motion, welche 2014 im Nationalrat
noch eine knappe Mehrheit gefunden hatte, stiess auch in der Kantonskammer auf
gewichtige Unterstützung: Eine rechtsbürgerliche Kommissionsminderheit setzte sich
für die Annahme des Anliegens ein. Seiner Kommissionsmehrheit folgend stemmte sich
eine Grossteil der kleinen Kammer hingegen mit 27 zu 16 Stimmen gegen die Motion. Die
Kommissionsmehrheit befürchtete zum einen, dass mit dem Vorhaben ein Instrument
der Steueroptimierung geschaffen würde und stellte sich zum anderen gegen die
Wahlmöglichkeit als solche. Diese sei im Steuerrecht nur "punktuell" vorgesehen. Die
Kommissionsminderheit sah dies anders und bezeichnete das Wahlrecht im

MOTION
DATUM: 28.02.2017
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Steuerrecht – mit Verweis auf die Möglichkeit eines Pauschalabzugs anstelle Angabe der
effektiven Kosten sowie auf zahlreiche Wahlmöglichkeiten im Mehrwertsteuergesetz –
gar als "recht verbreitet". 
Grund für den deutlichen Entscheid im Ständerat mag auch eine parlamentarische
Initiative der WAK-SR mit der Forderung nach einem generellen Systemwechsel in der
Wohneigentumsbesteuerung sein, die im Februar 2017 im Zusammenhang mit der
Beratung der Motion Egloff lanciert worden war. 40

Im März 2017 zog Hans Egloff (svp, ZH) zwei Motionen mit der Forderung nach
strengeren Zugriffsbeschränkungen zum elektronischen
Grundstückinformationssystem (E-Gris) zurück (Mo. 15.3319; Mo. 15.3320). Im Rahmen
der Arbeiten zur Revision des Zivilgesetzbuches in Bezug auf das Grundbuch hatte sich
herausgestellt, dass eine Mehrheitsbeteiligung der Kantone oder des Bundes an E-Gris
– wie dies die Motion 15.3320 gefordert hätte – nicht gewünscht resp. aufgrund
kantonaler Hoheit ausgeschlossen wäre. Ferner hatte die ständerätliche Beratung der
Vorlage gezeigt, dass die kleine Kammer keine datenschutzrechtlichen Bedenken in
Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der privatrechtlichen Auskunfts- und
Dienstleistungsplattform Terravis äusserte, da die Führung des Grundbuchs nach wie
vor durch die Kantone erfolge. 41

MOTION
DATUM: 15.03.2017
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der Wintersession 2015 befand der Nationalrat definitiv über die Motion
Niederberger (cvp, NW) zur Abschaffung unnötiger Administrativarbeiten für die AHV.
Die Kommissionsmehrheit und der Sozialminister Berset beantragten, den Vorstoss
abzulehnen, eine rechts-bürgerliche Minderheit Egloff (svp, ZH) plädierte für Annahme.
Damit hatten sich die Mehrheitsverhältnisse in der Kommission seit der Debatte in der
Sommersession, in der die Motion vom Plenum an die Kommission zurückgewiesen
worden war, geändert. Inzwischen hatte der Bundesrat eine Vernehmlassung bei
Kantonen und Sozialpartnern durchgeführt. Eine knappe Mehrheit der Kantone,
darunter jene mit einer hohen Anzahl Grenzgänger, lehnten die Motion ab, ebenso die
Gewerkschaften. Unter den Arbeitgeberverbänden herrschte keine Einigkeit. Infolge
der Vernehmlassung hatte die Verwaltung auf Auftrag der Kommission einen Vorschlag
für eine Verordnungsänderung ausgearbeitet, welche die Anliegen der Motion faktisch
erfüllt, ohne dabei die Bekämpfung der Schwarzarbeit zu gefährden, so die beiden
Mehrheitssprecher. Eine Lösung auf nicht-parlamentarischem Weg sei zudem schneller
und schone die Ressourcen des Parlamentsbetriebs. Diese Faktoren hatten zum
Meinungsumschwung in der Kommission geführt. Bundesrat Berset bestätigte in seinem
Votum, der Bundesrat werde die Verordnungsänderung noch im selben Jahr an die
Hand nehmen. Die Kommissionsminderheit erklärte, nicht alle in der Schweiz
arbeitenden und im Ausland wohnhaften Personen seien zwingend der AHV-Pflicht
unterstellt, eine Kongruenz zwischen Erwerbstätigkeit und AHV-Unterstellung bestehe
somit nicht. Deshalb tauge die unterjährige AHV-Anmeldung nicht zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit und sei unnötig, so das Hauptargument. Die Parlamentsmitglieder der
Mitte- und Rechtsfraktionen teilten diese Ansicht mehrheitlich: Die Motion wurde mit
100 zu 80 Stimmen und acht Enthaltungen angenommen, gegen den Willen der
geschlossen stimmenden Linken und der GLP-Fraktion. 42
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Presse

Kurz vor Weihnachten 2017 liess Tamedia als Abschluss des ereignisreichen Jahres
verlauten, Goldbach Media, die Vermarkterin kommerzieller Werbefenster in Fernsehen
und Onlinemedien, für CHF 216 Mio. zu übernehmen, ohne dass es bei den 340
Mitarbeitenden von Goldbach zu Entlassungen kommen werde. Diese Übernahme
erlaube es Tamedia, die Bedürfnisse der Werbewirtschaft nach individualisierter
Werbung zu erfüllen, hatte SP-Nationalrätin Jacqueline Badran (sp, ZH) bereits vor zwei
Jahren prophezeit. Tamedia wolle ihre Position im internationalen Wettbewerb stärken,
erklärte der Tages Anzeiger. Dadurch sei es ihr möglich, die 2016 gegründete Admeira
zu konkurrenzieren. Dazu fehle aber noch ein Telekompartner, spekulierte die Aargauer
Zeitung, und brachte den zum Verkauf stehenden Kabelnetzbetreiber UPC als
ebensolchen ins Spiel. UPC sei bereits technologischer Partner der Tamedia, sei aber
vermutlich für einen Kauf durch diese zu teuer, erklärte die AZ weiter. Tamedia
äusserte sich nicht zu diesen Mutmassungen. 43

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Gewerbe, Dienstleistungen, Konsum

Für seine Verhältnisse ungewohnt aktiv war der Hauseigentümerverband (HEV) im
Vorfeld der Abstimmung über die Änderung des Asylgesetzes, welche auf den 5. Juni
2016 datiert war und wogegen der Verband die Nein-Parole beschlossen hatte. Der HEV
beschloss, eine eigene Kampagne gegen das neue Asylgesetz zu führen, unabhängig
von der SVP, die gegen das Gesetz das Referendum ergriffen hatte. Dem HEV ging das
Gesetz insofern zu weit, als das EJPD mit dem vorgesehenen
Plangenehmigungsverfahren für die Unterbringung von Asylsuchenden nötigenfalls
Enteignungen durchführen könnte. In einem offenen Brief, adressiert an Bundesrätin
Simonetta Sommaruga, wollte der Verband im April 2016 wissen, wann Enteignungen zur
Anwendung kommen und ob konkret mit solchen gerechnet werden müsse. Im
Antwortbrief, der auch auf der Webseite des EJPD veröffentlicht wurde, hielt
Sommaruga fest, dass es „keinen einzigen Standort“ für die geplanten
Bundesasylzentren gebe, an dem eine Enteignung in Betracht gezogen werde. Alle für
die Umsetzung des neuen Asylgesetzes vorgesehenen Bundeszentren würden sich
entweder bereits im Besitz des Bundes bzw. der Kantone befinden oder durch den
Bund noch erworben oder gemietet werden. Zudem wies sie den HEV darauf hin, dass
das Enteignungsrecht als ultima ratio auch im Bereich des Verkehrs, der
Stromversorgung und des Militärs Anwendung findet. Diese Worte vermochten den
HEV-Präsidenten Hans Egloff nicht zu überzeugen. „Das Eigentum gerät zunehmend in
Gefahr, auch durch dieses Gesetz“, sagte er gegenüber dem Tages-Anzeiger. Daher hielt
der Verband an seiner Nein-Parole und der damit einhergehenden Kampagne fest.
Weil der HEV das Enteignungsrecht des Bundes in anderen Bereichen bisher nicht in
Frage gestellt hatte, warfen ihm der ehemalige SP-Nationalrat Rudolf Strahm und der
emeritierte Staatsrechtsprofessor Georg Müller vor, SVP-Politik zu betreiben. Egloff
bestritt dies und verwies darauf, dass nicht er, sondern der Vorstand die Parole gegen
die Asylreform gefasst habe und dieser aus deutlich mehr Vertretern der CVP und der
FDP bestehe als aus Vertretern der SVP. 44
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